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J ertuch einer Darstellung der bundnerischen l irgangenheit seit dein Beginn dt\ IV Jahi hundeits, I Iii!

Zusammenbruch und Wiederaufbau
Die Jalne der Helvetik und Mediation

1799-1813
Von Peter Metz

Voi b e in e i k u 11 g
Indem wir uns anschicken, mit dem \oihe

gciulen Beitrag (dem weitete folgen weiden)
der jüngsten bundnerischen Vergangenheit
einige Betrachtungen /u widmen, mag zunächst
tier Zweck unseies Unterinngens ganz kurz
skizziert werden. Fr soll, um es sofort und deutlich

zu sagen, kein wissenschaftlicher sein. Die
bundnerische Geschichtsschreibung steht aut

zu hoher Stufe, als daß sich ein Laie hei aus¬

nehmen diulte, den Wissenschaftern ms Hand
weik zu pfuschen. Vielmehr soll in diesen Blat
tern liiu der Versuch einer Gesamtschau im
teinominell, soll eine Übersicht gewonnen
tverden auf die allerwichtigsten Geschehnisse

und Kialte, die das Bild der bundnerischen
Vergangenheit prägten. In diesem Sinne bildet
freilich die Geschichtskunde eine ungemein
wichtige Ktiltuicpielle. Denn die Gegenwart
ist mit der Vergangenheit aufs engste verwo-

\uch in Graubunden bildet die I andsgenieinde eine
lebendige Lind lebensfähige Institution Sie und aller
dings nicht gesamtkantonal, sondern nui kl eisweise
durchgefühlt und dient einzig noch der Bestellung dei
kreisbehoiden und der Wahl der Großratsabgeordne
ten Abel in diesen AV ahhersanimlungcn unter freiem
Himmel und 111 dei Gegenwart kraftvoll die \ ergan
genheit kb"iidig Denn ehemals bestimmten die lands

gemeinden über sämtliche Geschicke des fancies und
so oft die I andesbehoiden politische I lagen den Stimm
bürgern ad leferendnm zu unterbreiten hatten, versam
mclten sich die Stimm und Wehrfähigen in den Ge

richtsgememdc n zur Beratung und Beschlußfassung,
und das Mehr der Gemcindestimmen war fur den Aus

gang dei Befragung 111 unserem ganzen ratischen frei
staat maßgebend



Mitintt'i H/ywrs von Salts Manching, 17-18-18)0 wai
(let ubci tagt nde kopt tin Sails Pat tei im 18 Jahihun
deit die (.laubunden weitgehend ugieile kiaftvoll
1 uiksichtslos lei(lens(haflli(h und htrischsui luig wai
Sabs an den zahheiihcn l'aueilchden maßgebend be

leiligt, die (.laubunden m del /weiten Hallte des 18

|ahi huiulci ts eiscfmltei ten und den I ntetgang Alt lie
Rations begleiteten Abel diesei baite 1'ai tennaim wai
zugleich audi em luxhgebildctei Aufgtklaitei em bil

(lungsbelbvsener Bliebet fieund Natui loistbei und (.e
lehiter (let Begitmdei des Alaiseblmsct I'bilanthrojnns
wofui et fast sein ganzes Aetmogtn opfeite Nach dem
politistben I mstuiz dei neun/igei Jahie winde er als

Hauptstütze der Adelspaitei sthwer bestiaft und mußte
außen I andes fliehen das ci, com Heimweh \erzebit
nicht mehr betreten konnte obwohl er kuiz vor seinem
Ableben noih einmal zum Dienste an dei Heimat auf
gerulcn winde

hen Wn können tlas Heute nicht toll vei
stehen, wenn wu uns dem Gestein veischlie-
ßen Oder, wie Will Duiant es m semei heil
liehen «Geschichte dei Zivilisation» so schon

sagt (Band \ 1, S 7) «Die Gegenwait ist /um
Lehen ei weckte Veigangenheit, und aus dei

Likenntnis dessen, was wai, eiwachst das \ei-
standnis dessen, was ist »

So wollen wn uns denn im Besuchen, die
hundneiische CrCgenwait kennen und voll vei
stehen zu leinen, autmachen, m del \ eigan-
genheit che Spuien /u suchen, die uns m das

Heute geluhit hahen

Alte Sputen

Bei jeder derartigen geschichtlichen Dar
Stellung ist man natui lieh v ei sucht, möglichst
weit vorne zu beginnen, hei den Uranlangen
gewissermaßen Solches hier zu tun, vei bieten

jedoch Raum und Zeit So geht es nicht an
daß wn unseie Betiachtungen auch noch auf
den alten Freistaat Gemeinei III Bunde aus

dehnen, jenes Gebilde, tlas den uneingestan
denen Stolz und che heimliche Sehnsucht jedes
Bundneis erweckt, wenn immei von ihm die
Rede ist, diesen alten Fieistaat, der wahrend
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fahihundei teil Bestand hatte und dann m
den Stuimen tlet Fi an/ostsc hen Revolution /u
sammenbiath Sogat von diesem Staatswesen

her sind tieihch bis in die Gegenwait hinein
lebendige Sputen eihalten geblieben, und wn
Sinti mit mailt hem Gedankengut aus jenen

langst entschwundenen Ejioche auch heute
noch bedacht Das mit Beispielen /u belegen
lallt nicht schwer Wenn wn uns etwa \ei
gegenwaitigen, tlaß die weitieichende untl
praktisch ubeiaus betleutungsvolle Gemeinde

autonomic noch mimet einen tlet Grundpfei
lei tlei staatlichen Organisation ties Kantons
bildet, so tun wn gutdaian, uns tlei Iletkunft
theser ligenait zu erinnem the buntlnei ische

Gemeinde wai seit Jahihuntlei teil die Ui/elle
ties Staates, weil sie es gewesen ist, die sich 1111

Kampf gegen den Feudalismus the Fieiheit er

Hingen hat Die buntlnei ische I reiheit ist mt Iit
wie in tlen andern Kantonen duich eine ge
samtstaatlu lie Bewegung zustande gekommen,
sondern von seinen einzelnen Gliedern, tlen

Gemeinden, ei kämpft worden, che sich 111 dei
I olge these line 1 lciheit nicht mehr entieißen
lassen wollten — auf manchen Gebieten sogat

gegen die besseie Linsicht Diesen Selhsthe

hauptungswillen Bungt die heutige Gemeinde

autonomie noch immer zum Ausdruck
Oder halten wir uns vol \ugen, daß unsei

Kanton 1111 Gegensatz zu allen andern sich im
Gerichtswesen den Luxus leistet, neben II Be-

/nksgerit Ilten noch S() Kreisgerit hte zu he

sitzen, obwohl es voi gut hundeit fahren viel

«vernunftiger» und rationeller gewesen ware,
durch die Zusammenlegung der Beznke untl
Kreise zu einer Vereinfachung in der Rechts

pflege zu gelangen Doch wog und wiegt the
historische Übet lieferung viel starker als |ede
Vernunft mit den Kreisen verbindet sich eben

erneut die rnnnerung untl das politische Ge

wicht der alten Gerichtsgemeinden, the Ins

zum fahre 1831 che uneingeschiankten Inha
herinnen der Kiiminalpistiz waren Untl wenn
the oberste Genchtsbaikeit in Kriminalsathen
heute der Kanton ausübt untl nur noch der
eine und andere halbverfallene Galgenstock
in unseren laiern an che veigangenen Zeiten
mahnt, so sind es doch heute noch die Kreise

the manches von tlei einstigen politischen Be

deutung tlei Geiichtsgeinemden bewahit ha
ben untl the deshalb m llnei Ixistenz eihalten

weiden müssen — unbekummeit um latio
nale Übet legungen

Einen lustoiischen Übenest von gewaltigei
politischen Bedeutung stellt sodann tlas Rift
icnduin tlai, dessen Heimat in unserem Kail
ton liegt, eben wietleium 1111 alten Iieista.it
Gememei III Bunde Unseie moderne Bund

neust he untl schweizensthe Demokiatie kamt
ohne these l'innchtung, the es ei mögliche, in
bestimmten Sathftagen tlen Buigci ohhgato
lisch otlei fakultativ /tu letzten 1 ntscheitlung
hei anzuziehen, niemals aus Im alten Glau
blinden abei ist theses Reletentlum zueisi

praktisch und vielfaltig eipiobt woitlen, bis

es vor huntlei t (allien m tlen antlcin Kantonen
untl im schweizerischen Buntlesstaat I ingang
land

In der Tat bildete alt 1 ry Ratien ein ge
ladezu ideales Staatswesen — vom Standpunkt
ties Buigers aus gesehen 1 me zentrale Regie-

iungsgcwalt Ichlte, man hatte also von cmci
hohen Obrigkeit nichts zu heimeilten Dei

Staat wat vielmehr m semen I unktionen lest
los abhängig von tlen Gei it htsgemeinden, die

praktisch ubei alle Ftagen der Rechtsetzung
und der Verwaltung zu befinden hatten, zu

schweigen vom Gerichtswesen, das sich eben

falls fest m tlet Hand dei Gemeinden btland
In gleicher Weise wurden alle hohcien Amtet,
die der Gesamtstaat zu vergeben hatte, diu eh

die Gemeinden besetzt I me gioßere I mfluß
nähme des einzelnen Burgers auf das olfent
liehe Geschehen laßt sich schlechteidings mihi
verstehen Und die Iimncrung .111 diese heit
liehen Zustande von einst, an diese uiigebun
dene Ireiheit mit tlen weitgehenden politi
sehen Rechten der Burger schlummeit noch
heute in jedem Bundner

Fs waren aber noch andere Spuren aus tier
ältesten bundnerischen Vergangenheit Ins m
che Gegenwart hinein aufzuzeigen, die unserm
Kanton ein Sontlergeprage verleihen Die
bundnerische I igenwilligkcit etwa, bestellend

darin, tlaß the Amtszeit der Mitglieder der Re

gierung im Gegensatz zu derjenigen aller an
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Schmalerung der Rechte des Volkes erwachsen

konnte. Wie ein Bleigewicht hängt solches unset

er Gegenwart an und verbinden neue

Losungen, che bitter notwendig wären.

lohann (•alldem von Sah\ Srneis (17(52—1831)- dei gute
Geist ltiindciis 111 dei Zeitwende Dem bundnerischen
Viel angehen end, wat Salis Seewis ein begeisterter Pa

(not, dei um seine Heimat litt, inn line Geschicke

hängte nie kaum ein zweiter Oer pinge Salis, OfTi/ici
in fian/usistlien Diensten, winde als I vrikci weit ubei
die Gienzen des 1 andes bciuhnit Vor allem seine

• lilegie an mein \ateiland» bildet eine umeigangliche
kiaft(]uelle lind eine Mahnung, die uns Heutige nicht

ueniger beiuhit als seine Zeitgenossen

llcil du und dauernde l'ieilieit. du I and dei Finfalt
lind l leue

Deinei Refieioi (.eist inh auf du, glückliches Volk'
bleib clinch Genügsamkeit leith und gioß diutli

Stiengc dei Sitten
Rauh sei nie Gletscher, dein Mut kalt wenn Gefallt

du Ii uniblit/t.
lest nie 1 elscngebngc und staik nie dei donnetnde

Rheuistiu /,
\\ tu dig deinei Natut. n tiidig dei Vatei lind fi ei*

Der sputete Salts diente seiner Heimat iimeibiuchlich
11eil in zahlieichcu vmtein und als et staib hertsehte
in Blinden 1 nndestiauci.

deren Beholden beschrankt ist, versteht sich

ein/ig und allein aus dem alten Bestieben des

Volkes, möglichst wenig Gewalt einer kantonalen

Exekutne abzugeben, von dei die Getalu
einei Machtausweitung und damit etiler

Do Zusammaib) im Ii

Gerade deiaitige Eigenwilhgkeiten, die wn
im politischen Gepiäge der Gegenwart
feststellen, müssen uns daran erinnern, claß

vorwiegend durch sie auch der Untergang des

einst stolzen bundnerischen Freistaates herbei-

geiiihit wurde. Gewiß waren es im Jahre 1799

die französischen Bajonette, welche das

militärische Schicksal des Landes besiegelten. Abel
nicht ein kraftvolles latisches Staatswesen

wurde durch militärische Übermacht bezwungen,

wie das etwa dem alten Bein oder den
Lanclkantonen der Innerschweiz widerfuhi;
Graubunden war damals inneilich morsch und
todesreif. Vorwiegend die biindnerischen
Eigenwilligkeiten, ein einseitiges, überspitztes
Freiheitsbestreben, ein übertriebener Paitikularis-
mus, ein schändlicher Atnteikaul und ähnliches
hatten eine gesunde Fortentwicklung des Staates

verhindert, so daß ei schließlich sich selbst
uberlebte. Es werden, hat Jakob Boßhard in

unserem Jahthundert mahnend geschrieben,
im Volkerleben keine Leichen geduldet. Zui
Leiche aber wird ein Staatswesen, dessen in-

neie Lebenskraft abstirbt. Bunden ist int 18.

Jahihundert diesem Siechtum zum Opfer
gelallen. bis dann äußere Kräfte ihm den Todesstoß

versetzten.
Die innere Zerrissenheit des bündnensclien

Staates war in der Tat grenzenlos. Das Veltlm
ging dem Freistaat zufolge Mißwirtschaft vei-
loren langst bevor Napoleon sein Machtwoit
gesprochen hatte. Die bündnetische Unfähigkeit.

sich in höchster Not umzustellen,
notwendige und längst geforderte Reformen
vorzunehmen, scheiterten an der Unemsicht des

Volkes und an der Kurzsichtigkeit seiner
Ratgeber. Einer Handvoll Patrioten, die zeitig
erkannt hatten, was die Stunde schlug, war es

nicht vergönnt, das Steuer des Staates in die
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Hand zu bekommen lind umzuschwenken
Denn es wai in Wirklichkeit gar keines \oi
banden l-,s lehlte an allen Eintichtungen, um
Notzeiten gewachsen zu sein Nicht einmal
eine militätische Bereitschaft selbst im Angesicht

dei kommenden äußeren Gelahien ließ
sich eneichen. Die Abwehr eines militai ischen

\ngriffes von außen hei blieb dem Gutwillen
der Geilchtsgemeinden uberlassen. Kantonal
war nichts voibanden: keine Truppen, keine

Vusbildung, keine Ausiustung, nicht einmal
das Bechiilnis, sich nach derartigem um/u
sehen. Johann Gaitdc?iz von Sahs-Seeuns, ge

wesenei Olh/ier in französischen Diensten, Pa

ttiot, obgleich adelig und ein Salis, der gute
Mentor Bundens in jenen Jahren, weitblik
kend, ahnungsvoll besoigt, loideite 17()t den

Erlaß einer Militai o» dnung oder wenigstens
che Aufstellung eines Reglementes für che

einheitliche Ausbildung und Ausrüstung bund-
nerischer Truppen. Li kam damit nicht durch
Vuch der Gedanke an eine Schulordnung als

Grundlage fur che geistige und damit pol111

sehe Hebung der jungen Generation stieß auf

\bweht; nur keine Einmischung in che Rechte
und Belange der souveränen Gerichtsgemein-
clen! So gingen alle Gelegenheiten vorüber,
um Bunden angesichts chohender Geiahren
innerlich zu kräftigen, umzugestalten und in
letzter Stunde che unaufschiebbaren Reformen
eintreten zu lassen. Die Stagnation, die
Verkalkung wai zu weit gediehen, I inkehr und
Umkehr vermochten keinen Durchbruch zu
erzielen. Die «Fortschrittlichen:», patriotisch
gesinnte Manner, an ihrer Sjntze Kojife wie
Job. Baptist Tscharncr, der Ghurer
Burgermeister, aber auch mit ihm andere, Georg Anton

l'ieli von Rhäzuns, Alois Jost von Zizers,
Joh.Th. Ender lin von Maienfeld, Job Simon
Rascher, um che Bedeutendsten zu nennen,
weitsichtig, in ihrer Grundhaltung vielleicht
konsequenter als in ihrem taktischen Konzept,
lesignierten; ihre Stoßkraft erlahmte angesichts
unüberwindlicher politischer Ignoranz im Lager

der Altgesinnten Der politische Mißerfolg,
den sie erfahren mußten, nährte einzig ihren
Zorn und machte sie geneigt zu unbedachten
\ktionen.

So, 11111 inn in Stichwollen zu reden, wai es

um Bunden damals bestellt, am Vorabend

weltgeschichtlicher Ereignisse, .in der Schwelle

eines neuen Zeitalters. Daß dieses spuilos am

bundnei ist hen Freistaat nut semen Schwachen,

seiner Zeifahren und Zerissenheit voiubei
gehen weide, konnte im Gl uncle genommen
niemand crwaitcn. Und tatsachlich spulte binnen

kur/ester Frist che tuimliohe Welle aus

Frankreich das alte Gebilde hinweg, ohne daß
crnsthaftei Widerstand geleistet weiden konnte.
Dem kon/enti ierten \ngrilf dei Fi an/osen, die

im Maiz 1799 in drei Ifeeresloimationen ubci
che Lu/ienstcig, den Kunkcls- und Oberalppaß
angriffen, waren die schlecht gerüsteten Bünd-

ner bei weitem nicht gewachsen. Fs konnte
eine fühlbare Abwehr gar nicht organisicit
werden. Was aber am gesunden Opferwillcn
sich kund tat, veiblutete m nutzloser Abwehr.
Das widerfuhr namentlich dem Obel land.

Kriegsnot

Es ist lnei nicht der Oit, der Kriegsnot, die

nun, 1799, über Graiibunclen hereinbrach,
lange Ausfuhrungen zu widmen Kriege jtfle-

gen sich allenthalben ähnlich abzuwickeln:
mit Giausamkeiten, rücksichtsloser Biutalität,
mit wahllos-willkürlicher Härte, mit Jammer
unci gren/enloser Not. So auch damals. Die
Täler Bundens wuiden abwechselnd heimge
sucht, durchjagt und durchzogen von Trujj-
jjenmassen, die erobern oder auch nur jilün
dem wollten. Dörfer wurden der Reihe nach

umkämpft, verteidigt, aufgegeben, wieder er
obert, bis auf das letzte Huhn geplündert,
wenn das Geschick es leidlich wollte, oder abet

bis auf che Grundmauern zerstört, wenn es har
ter Zugriff. Eine beklagenswerte Heimsuchung
erlitt namentlich das ehrwürdige Kloster Di
sentis. Es wurde von den Franzosen in Brand
gesteckt. Daß die brandschat/enden Truppen
ausgerechnet unter der Führung eines gebürtigen

Oberlanders standen, des Generals
Joseph Lorenz Demont, gehört zum tragischen
Widersinn, wie ihn jeder Krieg in reichem
Maß zeitigt
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Kren/ und quer durchzogen ilie tremden

Ti uppen den Kanton, zuerst die Fianzosen,
dann im GegenangrifL die Österreicher, schließlich

die Russen untet Suworow, abgekamplte
Anneen meistens, in elender Verlassung oft.
Aber gemeinsam war ihnen, daß sie sich restlos

aus dem Lande 711 ernähren hatten. Wenn
man aber weiß, daß es sich um bis /u 30 000

Mann handelte, die sich aut den Durchzügen
belanden, kann man sich vorstellen, was das

lohimn ISiijilisln x'on rsthanui (17"> 1 — 18.V>) galt m den

jahien dei Vitien um eine audeMeloim sowie um
den Vnsihluß Buiulens an die 1 idgeiu>v»euschaft als dei
«Pati loteululnei» \K Haupt einei angesehenen (hu
lei Vtlelsfamilie bekleidete Isthainei alle \mtci. the
seme Heimatstadt /u \eigehen hatte Ii wai in jungen
jahien auch Podest.i m Inano Klugheit und Weitsicht
ließen ihn liuh ei kennen, daß ohne gl umliegende I an
dcsietoimen die l nteuanengebiete \etloten und das

I and selbst dem Intel gang geweiht seien Pi untci
nahm alles, um in diesen wichtigen landcstiagen auf
hauend zu wnken Vhei außei seinei edlen (.esinnung
mangelten ihm die uiuilaßluhen 1 uhieieigenschatten
Rohustheit und Haite insbesondeie um sich daueind
duuh7iiset/eu l nd Ischamer dei nach dem l mstui/
dei gioße Hihiei und Staatsmann hatte sein können
\eilor suh m /ahheichen Unternehmungen die ihm
/wai Vchtung und Vneikennung \eiliehen che aber sei

nei eigentlichen ßeiufung nicht gerecht winden

atme Bergland Graubunden an Nahrungsmitteln,

an Fourage und sonstigen Bedarlsmitteln
hergeben mußte. Die Ghroniken jener Tage
vermitteln darüber ein beklemmendes Bild.
Ganze Talschalten wurden förmlich ausge-

laubt, ihre Viehbestande clezimieit, ihre Heu-

\onate verbittert, alles Eßbare von den
durchstreifenden Truppen vet zehrt. In manchen
Dörfern verfeuerten die frierenden Kriegsleute

alle Holzvorrate, sogar die Zaune und
die Schindeln aut den Dächern verschwanden.
Die Zwangseinquartierungen rumieiten selbst

die wohlhabenden Familien. Im kleinen Berg-
doi f Nulenen beispielsweise tral es wählend
des Sommers 1800 pro Haushalt 43 Mann
fremde Kriegsleute, che zu ei halten waren.
Glücklicherweise haben sich wenigstens von
all dem keine Spuren in die Gegenwart
erhalten.

Der militärischen Xiedeilage und Besetzung
und der nachlolgenden großen mateiiellen
Not gesellten sich die politischen Wirten bei.
Sie zerrissen das Land in feindliche Lager. Die
daraus entstandenen Kämpfe erfaßten die
Schichten des ganzen Volkes, nicht bloß die
Politiker, bei denen bekanntermaßen
Auseinandersetzungen zum taglichen Brot geholten.
Nein, die Kriegsjahre schonten keinen, dei im
öffentlichen Leben auch nur che bescheidenste
Rolle spielen mußte. Und sogar betont zutiick-
haltende Manner, denen politische
Leidenschaften ein Greuel waren, sind damals mit in
den Strudel gezogen worden.

Mein noch: die Leidenschaften erreichten
etschreckende Tiefen, so indem die \erfeindeten

Lager dazu übergingen, gegnet ische Geiseln

auszuheben. Zunächst taten das die Uni-
tatier, worauf sich die österreichisch Gesinnten
gebührend revanchierten. Und auch diese
Aktionen verschonten beidseits niemanden,
der sich nicht äußerster Neutialität befließ. So

kam es denn, daß Manner wie Placidus a

Spcscha und Dekan Luzias Pol, beides liebenswerte

Gestalten, hochbedeutende, freiden-
kende Mannet, wissenschnstige Natutfreunde
und Begründer dei bündnei ischen Natut for-
schung. vom Schicksal et faßt und mitsamt 88

Gleichgesinnten als Geiseln Österreichs nach
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Innsbiuck und Giaz vmbiacht winden Man
winde heiluh lehl laten nnt clei Vnnahme,
sie seien doit 1111t Maitmn nnd Oualen diang-
salieit woiden Gegenteils behandelte man sie

inständig («lieblich .instandiget Illingens als

\«gleit hsweise die I i an/osisc hgesinnten es

taten), zahlte ihnen sogai em I aggeld und ließ
sie nullt daiben Ln/nis Pol benutzte seinen

/wangsaulenthalt, um botanisieiend die ihm
liemde Gegend zu eiloischen 111 seinem Ge

folge zwei Mann I)ec kungsti uppen, was ihn

wenig behelligt haben mag Is wai also nicht
die eilalnene ßehandlung, die Unmut ei

werkte, als \ielmehi die Iatsacliedei entwut-
digenden Knechtschalt, die Unfieiheit, che

I icnnung von Familie, Bend und Heimat,
die in den BetiofTenen einen tiefen Stachel

setzte
Vis dann die Diangsal \oiubei wai und den

Betiollenen nach zwanzig Monaten, einei qual
soll langen 7eit, die Ruckkehl gestattet wai,
nahmen che gegenseitigen Schuldbezichtigun
gen zwischen den Anhangein dei vei schiede

nen Lag« unet fi etilic he Foimen an Ihl et

wegen drohte beispielsweise die evangelisch
latische Svncxle, die damals noch recht eigent
lieh die geistige Elite des Landes umfaßte, aus

emandeizufallen, so sein innioite es hier Vber

eineut wai es Luzius Pol, d« die richtige
Einstellung bekundete und mit Worten tiefst«
Fiommigkeit und gioßer Übeizeugungskraft
den entstandenen Graben überbrückte

Die Helvetik

Nicht weniger schwankend und nicht min
der uneitraglich als das Kriegsgluck gestalteten

sich in jener 7eit, 1799—1802, auch die
politischen Geschicke des Landes Mit dem
franzosischen Vorstoß in unseren Kanton kam es

auch politisch zu einer gänzlich neuen Ord

nung unser Land wurde m das Schema der
Hehetik gepießt und spater als Ganton Ratien
der «einen und unteilbaren helvetischen Re

publik» pei Diktat einverleibt Wir sind heute

geneigt, über solches Unterfangen zu lachein
Vber damals war es damit bitterer Trost Und

auch heute noch «weckt es I istaunen mit
welch« Konsequent che N'iuoulnung bctne
ben weiden wollte Vlies, was politisch an das

Vlte «inneite, hatte nimmelu abzutieten die
drei Bunde veisc hwanden, die f.« ic liisgcmem
den und Hcxhgenchtc winden jedei Wuksam
keit beiaubt, |a sogai die Gemeinden hatten
bloßen «Munizipalitäten» Plalz zu machen
Der helvetische Kanton bilde (e «nen stieng
oiganisietten Beamtenstaat nach Itanzosisc hem

Must« In dei /entiale, in Ghui, winde alles

noimieit und dikiieit, die unteigebenen Be

holden und d.is Volk waien die Belclilsemp
lang« I'inen kl.tflendeien Gegensatz zwischen
dies« Schablonendemokiatie und dem zeistoi
ten bundnei ischen I teista.it konnte man sich

schwerlich vorstellen Nach dem alten l'rfali
nmgssatz hatte das eine Fxtrcm ms andeie ge
schlagen

Im allgemeinen geht man Itcilich mit der

veiac litlic h ob« flat lilic lie 11 Abkanzelung der

Ilelvetik viel zu weit In Wnklichkeit traten
in ihr große Ideen und edle Kialte zutage,
bereit und betulcn, der schwtiz«isclieti und
bundnerisclien Heimat weitvolle 1 Illingen
schalten zu bringen, che bish« veigebcns ver
fochten wenden waren, die Rechtsgleichheit zu

mal, ab« auch außeist fortsc In iLtlic lie andere

Postulate, wie etwa jenes d« Gewerbelreihcii
Gaghatth widmet d« Helvetik in seiner [nach
tigen «Sc liweizcigesc Ine hte» Woite hoher An
erkennung Man halt unwillkürlich den Atem
an ob soviel Mut, Schwung, Begeisterung und
edelster Heimathebe, che in den Kopien und
Herzen der helvetischen I uhtei zündeten und
sie zu Höchstem entfl,mimten Daß es anders
kommen mußte angesichts d« Ohnmacht des

Landes gegenüber der franzosischen Militär
herrschalt,ändert nichts an d« grundsätzlichen
Beurteilung In der Politik ist letzten I ndes

immer das giunclsatzhcIi Richtige maßgebend,
auch wenn ihm der I rfolg versagt bleiben
muß

Mißerfolg war der Helvetik freilich von
Anfang an beschiedcn, hieran vermochte das

Feuer semer Fuhrer nichts zu andern Sie kam
zu früh, ihre Ideen waren zu kühn, das Volk
zu unreif, sie zu verstehen und zu befolgen
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rater Placidus a Spescha (1752—1833) ist die
interessanteste Persönlichkeit der hündnerischen Aufklärung.
Die Zugehörigkeit zu den Patres des Klosters Disentis
hinderte ihn nicht, ein ungemein tätiger Gelehrter zu
sein, der auf allen Gebieten der Naturforschung
Grundlegendes leistete, als Botaniker, Geologe, Mineraloge,
Kartograph usw. Das von ihm im Kloster Disentis
angelegte Herbarium war berühmt. Noch sind nicht alle
seiner zahlreichen Schriften gesammelt. Er erforschte

als erster insbesondere the bündncrische Hochgebirgs-
welt. Daneben aber war a Spcscha ein Patriot edelster
Art und hatte für seine Gesinnung durch seine Deportation

zu leiden. In seinen höheren Jahren verwickelte
ihn sein ungestümes Temperament in alle möglichen
Konflikte, und immer mehr überschattete seine
Hypochondrie die wahren Leistungen, die er seinem ungemein

tätigen Leben abrang.

Erst hundert fahre später war ein Großteil der

Forderungen der Helvetik in der Schweiz
verwirklicht — der Rest findet sich immer noch
in petto. Aber die Anhänger des Fortschrittes
wollten sich Anno 1800 nicht hundert und
mehr fahre gedulden. Keine Fortschrittsidee
will das tun. Sie lebt in ihrer Zeit, denkt in ihr
und will sie nutzen, will das Paradies verwirklichen.

Das führt, wenn diese Idee, wie es bei
der Helvetik der Fall war, nur getragen ist von
einer verschwindenden Minderheit, automa¬

tisch zum Zwang, zur Diktatur, zum Befehl,

Mittel, deren sich jede extreme politische
Bewegung bedienen muß — und die zugleich wieder

ihren Untergang nach sich ziehen.

Einpeitscher der Neuordnung und somit
helvetischer Diktator in Graubünden war Gaudenz

von Planta-Samedan. Er betätigte sich

mit starker Hand als der große Neuordner.
Nichts aber wäre verfehlter, als in ihm einen

Böswilligen zu erblicken. Er ist gegenteils die
wohl imponierendste Gestalt des ausgehenden
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18. Jahrhunderts, ideenreich, krallvoll, ein

Mann, der den Untergang Bündens
ahnungsvoll-besorgt vorausgesehen hatte. Er war
impulsiv freilich in olt aulreizender Art, aber

integer wie kaum ein anderer seines Standes,

einer der wenigen Adligen, die nicht in
ausländischem Sold gestanden haben. Planta war
zweifellos viel zu sauber, als daß er sich als

Werkzeug übler Machenschaften hätte
mißbrauchen lassen. Es war ihm vielmehr völlig
ernst mit seinem helvetischen Programm, und
er glaubte, dessen Verwirklichung geschehe

zum Heil Bündens.
Und in tier Tat wirkt imponierend, was dieser

starke Mann bei allen Anfeindungen und
hei der stillen Opposition des Volkes, die ihm
widerstrebte, binnen kurzem zustande brachte.
Als biindnerischer Präfekt, dem mit beratender

Stimme ein Präfekturrat beigeordnet war.
peitschte Planta mit Energie und größtem Einsatz

ein umfassendes Verwaltungssystem durch,
stampfte aus dem Nichts einen durchaus
funktionsfähigen Verwaltungsapparat, der sich bis
in die letzte Gemeinde hinein sofort zur
Geltung brachte. Das Kantonsgebiet wurde zu die¬

sem /weck in neun (später elf) Distrikte
eingeteilt mit einem Unterpräfekten an tier Spitze,
tier seinerseits in den Gemeinden die
Munizipalitäten einsetzte. Und die Verwaltungstätigkeit

seihst vollzog sich nach dem Schema des

französischen Einheitsstaates: außer Ecuerwehr
und der niedersten Polizei, die in den Gemeinden

liir Ordnung und Zucht zu sorgen hatten,
herrschte keinerlei selbständige Verwaltung,
alles vollzog sich nach den Direktiven der
Churer Präiektur.

Aber nicht nur tlie Verwaltung wurde in

dieser Weise uniformiert und umgekrempelt.
Planta wagte sich auch an die übrigen Gebiete
tier staatlichen Tätigkeit reformierend heran.
Sein Eifer und Reformwille waren beispiellos,
und tlie Kraft seines Auftretens verblüfft heute
noch. Eine großartige staatsmännische Weitsicht

zeigte sich bei ihm in manchen Belangen.
So hat Planta etwa in tier Reform ties Gerichtswesens

selbständige Wege beschritten, tlie
wegweisend für die Zukunft wurden und die
erhalten gehliehen oder später wieder aufgenommen

worden sind. Schon seine Gebietseinteilung

fand fünfzig Jahre später bei der Einfüh-

Das Kloster Disentis, seit 1200 Jahren eine der bedeu Härte der damaligen kriegerischen Ereignisse. Ein gro
tendsten Kulturstätten der Alpenregion, das Wahr- Her Teil der im Kloster liegenden Schätze ging vei-
zeichen des Oberlandes, erfuhr während der Koalitions- loren, und es bedurfte für den Wiederaufbau der
Ankriege durch Ausraubung und l'.randsthatzung die ganze strengung von Generationen.



In (jaudtnz von Planta Samt dan (17")7—18lD) besaß

(»laubunden die kiaftvollste Polittkeigcstalt der Im
biuchzcit Planta wai ein Staatsmann einmahgci Pra

gung und C»ioße Im \olksnuuul hieß ei «I)ci Bai»
Seme Iautcikeit unteischicd ihn von den meisten sei

nti adligen /eitgcnosstn indem ei sich nie an auslan
disthe Machte vcikaultc Sem Bemühen um eine lt
ueuciung Buudens wai von elnlichctn I dei gekenn
zeichnet \ 1s dei Umschwung I atsache wai veisuchte
l'lantaals hclvetisehei Ptafekt semen lleimatkanton von
(.umd aus zu icloinneien Doch winden alle seine zum
led gioßaitigen Neueiungtn bald hinweggefegt /u
inck blieb in Bunden teils Bcwundeiung teils Vngst
voi ihm und ungeiechte Abwehi gegen seme Ideen
Sich selbei blieb Planta duich sein ganzes leben hm
dutch tieu und bekannte sich noch im hohen \ltei zu
den Segnungen dei 11anzosischen Revolution als diese

langst einci andern 1 poche Platz gemacht hatte

liing dei Be/nksgeiichte last um eiandei te

Übeinahme Planta schul abei auch, was es

lnshei um m \eiemzelten Ansat/en gegeben
hatte, das Vmt des F> icdenst u htos, des 1'ei

mittleis, den ei genau, wie das heute det Fall
ist, als Suhneiithtei und als Lm/ehuhtei (mit
emei Spuuhkompetenz bis fl 27) einsetzte Das

bedeutete eine eminent weittolle Neueiung
Und lange nach dem spul losen \ ei schwinden

1 1

der Helvetischen Republik, im [ahre 1818, hat

man an diese Institution Plantas wiedei an

geknuptt, indem damals che Vermittletamtei
nach dem Plantaschen Vorbild neu eingeführt
winden

Die meikwurthge Alt und Weise abei, wie
beispielsweise auch heute noch nach geltendem
Gesetz che Bezirksgerichte bestellt werden,
nämlich duich che Bezeichnung 1011 Wahl-

mannern, geht wiedei um aul che Hehetik zu

luck Damals waien heilich che Suhneiichter
als Wahlmanner tatig. So finden sich also selbst

in der heutigen Rechtsoulnung noch lebendige
helvetische 'Vlteitumei und ei heuen sich gai
eines gesichelten Daseins

Sonst abei wai heilich das Schicksal dei

Hehetik in Bunden tiotz allem Lilei Plantas
entschieden \om ersten Tag an Dieses Extrem
vei mochte, ausgenommen den heutigen ha eis

Maienleld, che sogenannte «Herischalt», in
keiner Talschalt politisch Hiß zu fassen Die
hielten Schichten des Volkes, aulgebiaiht über
die Neuerungen und empoit ubei che Beschei

dung in seinen huliein altheigebiachten Rech

teil, niuii ten und beseitigten bei erstei Gele

genheit, noch be\oi das Svstein als solches ab

gedankt hatte, che hauptsächlichsten Vigei-
msse Untei dem Drucke dei Volksstimniung
mußte Planta beispielsweise die Volkswahl dei

Munizipalitäten zugestehen Sie land im
\ugust 1800 statt und fegte beinahe alle seine

Günstlinge hinweg.
Das tibi ige dei Plantaschen Staats- und Vei

waltungskunst winde über Bold gewoifen in
dem Maß, als das knegsgluck dies mit sich
biachte. Ging che hanzosische Flut zurück,
\eischwand auch dei hehetische Fieiheitsstie
fei und machte dem osteneichischen \eiwal
tungssystem Platz, an dessen Spitze sich I ikat
Anton v Sahs als Präsident dei sog Intenmats

legieiung beland Zeitweise henschten abei

beide Systeme, ja wai dei Kanton sogai in chei
Zonen eingeteilt (es ennneit dies lebhalt an
die deutsche Gegenwait), eine fian/osische,
eine osteneichische und eine neutiale Mit dem
Flieden ton Lünesllle (0 Februai 1801) kehlte
dann s oi ubei gehend Ruhe ein Die hanzosi
sehen Heeie, luhmbedeckt, wenn auch ntude



und abgekamptt, zogen sich /muck, und mit
ihnen veiblaßte in Giaubnnden dei helvetische
I laum.

A 'cue II' ii reu

Was lolgte, war lieilich kein santtes Liwa
dien Nene bedenkliche Stieiteieien waien so-

loit Wiedel an dei Tagesordnung, als gelioie
das /um Noi nial/ustund dei bundnei ischen

Gegenwait Heiliger denn je standen die Aul-
lassungen dei Altgesinnten und jene dei l\i-
ti loten mitemandei 1111 Kneg. Daß die ersteien
die alten, volle\olutionaren Zustande mit allen
VoiiethLen, die dei herrschenden Schicht, na-

menthth dem Adel, hieraus ei wuchsen, 1110g

hellst unveiandeit Wiedel hei\01 zaubern woll
teil, ist ihnen um so wenigei zu verdenken, als

in der Politik die matenellen Inteiessen eh

l lortiin von Planta Samedan 11763—1831) tiat haupi
sachlich im Jahic 1803 in das politische Blickfeld, als

ei gegen sein \\ idustieben bciufen winde, die Interes
sen Bundens m Paris zu wählen I-r unterzog sich diesei

\ufgabe zu dei ei kiaft seines ausgleichenden Wesens
und semei politischen l nabhangigkeit befähigt wai
Doch ließ ei sich von seinem Iieund fakob L Ii ich von
Spiecher bcgleiten der sich in dei I olge ihm gegen
über in den \oideigrund schob Planta bevorzugte das

unauffällige politische Wnkcn, bcwalnte sich dabei und
veizuhtete auf alle teaktionaren Machenschaften wie
n e ein 1 eil seinei adligen I rcunde spater übte

und |e emc natiuliche lnebledei jedes Kon

sei\ativIsmus waien. Dieses Wunschdenken be

nebelte line Veinunlt, wie andeieiseits auch

die Patnoten ubersahen, daß che ehedem gloi-
leiche Pian/osische Revolution langst andeie
Bahnen besclnitten hatte Beide Dagei also

niten und betehdeten sich ans Intimi. Dei

Haitnackigkeit lines Kaniples tat dies lieilich
keinen Abttag. Die gegenseitige Stauben und
Unvei tiaglic hkeit lahmte jede gesunde lnit-
wicklung und ließ die Ki legsscbaden noch gia
vieiendei eischeinen. Bei thesei Situation wai
von gutem, daß der staike Mann, Gaudenz von
Planta, che Veiwaltung noch vveitei 111 dei
Hand behielt, obwohl che politischen Felle ihm
langst loitgeschwonunen waten. Das Staats-

schilkhen schaukelte 111 diesen Wellen dei

Parteikample, und es wai ausgespioc henes

(.luck, d.iß che Unveinunlt beulet l.agei
schließlich eine lasche F ntscheidung hei

beizwang Sie bestand bekanntlich in der VctnulL-

lung Napoleons.

Das Diktat uon Paus

Übei diese Panser Aktion ist unenilhili viel
geschrieben worden Und tatsächlich becin-
chuckt sie in mehilachei Hinsicht' welch ein
Abstieg dei einst stolzen Schwei/ und des nullt
minder stolzen Freistaates Gememei III Bunde,
daß ihre Abgedichteten in Paus eischeinen,
dort scharwan/eln mußten, um schließlich

gnadigst den Schleclsspiuch Napoleons zu ei

halten, dei von nun an das Verlassungsleben
der Kantone bestimmte 1 in Giaubnnden fiel
diese wenig populäre Ambassudoreniolle den
beiden verdienten Mannern I'lmian von
Planta-Samedan und Johann Uhtdi Spwihei
von Beincirg /u. Von ihnen war letzteier der
bedeutendeie, mit klarem Blick ausgestattet,
ein gemäßigt lortschiitthchet Zentrahst, der
che Krebsubel seines Landes klar erkannt hatte.
Das Lrgebnis vor allem seinei Bemühungen
bestand m der Verabschiedung der neuen Kan

tonsv erlassung.
Bevor wn dem weiteien Gang dei Dinge lol

gen, tun un aber gut daran, uns noch einmal
der Außeigewohnhchkeit des gewählten Vor



Ratsstube Chur. Der altehrwürdige Sitzungssaal des

Gluirer Rathauses bildete während Jahrhunderten die
Stätte, wo die Geschicke Bündens durch die Beitage
und die allgemeinen Bundstage diskutiert wurden. Im
|ahre 1943 aid' Initiative des damaligen Stadtoberhaup¬

tes Dr. G.R.Mohr fachkundig renoviert, bildet dieser
Saal die wohl schönste gotische Ratsstubc, über die
Bünden verfügt. Heute tagen hier die Churer Stadt-
behörden.

gehens bewußt zu werden. Die erste bündne-
rische Verfassung kam auf völlig «verfassungswidrige»

Weise zustande, bildete in Wirklichkeit

einen revolutionären Akt. Verordnet
wurde sie in Paris, ihre Inkraftsetzung erfolgte
ohne jede Mitwirkung des Volkes. Dieses hatte
sie nur hinzunehmen, ohne ein Wort dazu zu

sagen. Ein gewiß sonderbares Vorgehen in
einem demokratischen Staat, in welchem das

Volk bisher in allen entscheidenden
staatlichen Fragen ein ausgesprochen weitgehendes
Mitentscheidungsrecht besessen hatte. Die
Gründe für diese Abkehr bestanden darin, daß
eine Verabschiedung der neuen Verfassung in
den Gerichtsgemeinden gar nicht möglich
gewesen wäre; die Gerichtsgemeinden hätten die

Neuordnung in Bausch und Bogen verworfen.
Also mußte man in Umgehung dieses
Volksrechtes handeln. Einzig die Wahl der
Großratsabgeordneten überließ man den Gerichtsge-
meinden gemäß alter Übung.

Aber nicht nur der Erlaß der Mediations-

Iti

Verfassung zeigt einen klaren Verstoß gegen
die demokratischen Prinzipien, auch die
weiteren Aktionen, die die staatlichen Änderungen

einleiteten, waren jeder demokratischen
Grundsätze bar. Eine sogenannte
Regierungskommission traf die Entscheidungen, erließ
die erforderlichen Reglemente und ordnete

gestützt auf sie die Bestellung der neuen
Behörden an. Not kennt kein Gebot, heißt es.

Dieser Grundsatz wurde 1803 befolgt, mußte,
wenn man ehrlich sein will, um des zu
Erreichenden willen befolgt werden. Wir werden
aber noch sehen, daß die für die geschilderten
Akte Verantwortlichen zugleich aus der Not
eine Tugend machten, indem sie ganz gewiß
nur die Interessen des Landes und des Volkes
im Auge hatten und dabei, das ist deutlich zu

erkennen, mit dem besclirittenen Weg auch
recht behielten. Der Erfolg bestätigte die
Richtigkeit ihres Handelns. Vor dem Urteil der
Geschichte stehen die verantwortlichen Männer
der Mediation unbelastet da.



Der Ausblick
Es bedeutete einen denkwürdigen Akt, als

sielt am 19. Mai 1803 die 63 Mitglieder des

erstmals gewählten Großen Rates im alten
Rathaus in Chur zu ihrer konstituierenden Sitzung
versammelten. Der d ag barg vieles in sich, den
Abschluß und einen Neubeginn, das Ende
einer langen, an Höhen und Tiefen überreichen

Vergangenheit, den Abschied vom einst
souveränen Freistaat, das Ende aber auch der

Wirren, der Rechtlosigkeit. Jetzt endlich war
der Blick frei in eine von den bisherigen
Fesseln weitgehend beireite Zukunft.

Kein Bündner war in dieser Stunde der
Zäsur befugter und befähigter, der Bedeutung
des Tages Ausdruck zu verleihen, als Johann
Ulrich Sprecher, der getreue und weitsichtige
Abgeordnete Bündens bei den zurückliegen
den Pariser Beratungen über die Verfassung.
Das, was der Große Rat in erster Linie zur
Kenntnis zu nehmen hatte, die neue Verfas¬

sung des eidgenössischen Standes Graulhiuden,
das erste Verfassungswerk überhaupt, das unser

Kanton in seiner langen Geschichte erhielt,
diese Verfassung, kurz, klar und einlach, war
im wesentlichen das Werk Sprechers. Sie be-

tuhie nicht auf dem Diktat Bonapartes, wie
die Geschichtsschreibung es lange wahrhaben
wollte. Bonaparte und dessen Berater hätten
die Rückkehr Biindens zu den alten,
vorrevolutionären Zuständen durchaus begrüßt, teils

aus Berechnung, vielleicht aber auch aus einer
halbmystischen Romantik heraus. Sprecher
hatte demgegenüber bei aller konservativen

Grundeinstellung, von der er beherrscht war,
mit denkwürdiger Weitsicht grundlegende Rc-

lormen in der staatstechtlichen Organisation
des Kantons mit Behan lie hkeit und schließlichem

Erfolg verfochten. Nun galt es für ihn,
das Ergebnis seiner Bemühungen dem kantonalen

Parlament vorzulegen und die getroffenen

Neuerungen zu begründen.

Das (.nine Haus bildet seit dem Jahre ls07 das /.entrinn
der kantonalen Verwaltung. Ehemaliges Salissches l'a-
lais, das sog. .Neue Behält», wurde es Anno 1807 \on
den kantonalen Organen zum Preis son 19 000 fl. ei
uorben. I)a/u gehörte auch das cothandenc Mobiliai.
wenon einiges heute noch in Gebrauch steht. Jüngst
winde das Gebäude in seinem Innein und Andern einet
gründlichen und fachkundigen Renosation unterzogen

\ or allem befreite man den schon pt opoi lioniei Leu

ßau \on den häßlichen Anhängseln, die ihm um die
Jahrhundertwende ostwärts beigelugt woidcn waten.
Heute beherbergt das «Graue Haus» ltetlich bei weitem
nicht mehr die ganze kantonale Veivvaltung, wie dies
Ins zitiii Jahre 1918 noch der lall gewesen, sondern nur
noch einen teil der Departemente des Innern und cht
f usti/.
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Die Sprechersche Eröffnungsrede gehört zu
den leider seltenen Kostbarkeiten, die uns der

reichhaltige Strauß großrätlicher Prasidial-
adressen zu bieten vermag. In knappen,
phrasenlosen Darlegungen, die den Ernst der
Stunde ebenso zum Ausdruck bringen wie die
Wehmut über die Vergangenheit und die

Hoffnung fur die Zukunlt, werden von ihm die

Neueiungen erläutert, in Worten begründet
und veiteidigt, die liir die Freunde des Foit-
schrittes in gleicher Weise einleuchtend sein

mußten, wie sie das Verständnis und die
Zustimmung der Gegner finden durften. Denn,
und das mußte einen Mann wie Sprecher, dei

giundsätzlich dem Fortschritt verschließen

war und der gleichzeitig die Überzeugung
hegte, das Bestmögliche eneicht zu haben,
beschatten: er stand vor einem ihm und seinem
Weik alles andeie als gewogenen Parlament.
Wie so oft in Graubunden vorher und nachher
es sich zeigte, stand das Eigebnis der ersten
bundnerischen Gioßratswahlen durchaus nicht
im Einklang mit der allgemeinen Zeitstio-

mung. Die Uhren Bundens liefen anders als
the andern, und das Wahliesultat bedeutete
lur die Foitschrittsfieunde in Bunden eine
deutliche Niederlage. Fast keine Patnoten,
d. h. Anhänger der Neuerungen, insbesondere

Anhänger der eidgenössischen Idee, waren von
den Genclitsgememden gewählt worden. Kein
einzigei Planta saß im neuen Gioßen Rat.
Wohl aber hatten nicht weniger als neun Salis

Abgeoidnetensitze eirungen. Sie und ihre
Anhangerschaft ließen das Parlament allzu deutlich

als Exponent der alten Ordnung in
Erscheinung treten. Solches wußte Sprecher, und
in seinem Innern wird ihn die bange Frage
beschließen haben, ob sich Graubundens
Zukunft auf der neuen verfassungsmäßigen
Grundlage wirklich besser gestalten werde, als

es der Vergangenheit widerfahren sei.

Heute, 150 jalne später, wissen wir, daß mit
der Mediation eine lur Graubunden überaus
liuclitbaie Entwicklung anhob, eine im ganzen
segensreiche Periode, in welcher die Giund-
lagen lur eine gedeihliche Entfaltung des Landes

gelegt wuiden. Die Mediationszeit, so

wenig lange sie dauerte, brachte Kräfte zur

I ntwicklung, die Dauerndes sehnten, und zwai

mit einer Hingabe und Begeisterung, die Staunen

erwecken. Wie war solches möglich bei

den denkbar ungunstigen Voraussetzungen,
die wir bereits andeuteten, die aber in
Wirklichkeit noch erheblich großer waren, als die
vorstehenden Hinweise es darlegen?

Man begeht gewiß keine Übei treibung,
wenn man die Behauptung wagt, daß zunächst
alles gegen die Annahme und Hoifnung sprach,
es werde mit der Mediation die Schwelle in
eine glücklichere Zukunft beschritten. Das

geistige Leben in Bünden schien damals
unheilbar vergiftet. Nach jahrelangem Partei-
hader, der nicht selten in peisonlichc
Feindschaften ausgeartet hatte, herrschte zunächst

eine wenig ei treuliche Atmosphaie. Es pflegen
politische Kampfe das geistige Klima eines
Landes selten zu verbessern. So sahen die
Verhältnisse aus, als die Mediationszeit ihren
Anfang nahm: politische Katerstimmung bestand

weitheium, zerbrochene Freundschalten waien
zu beklagen, nur mühsam unterdiuckte
Leidenschalten schwelten. All das bildete gewiß
keinen vielversprechenden Anfang.

Notzeiten

Dazu kam aber noch ein Weiteres, viel
Bedeutsameres: in Bunden lieirschte bittere Not,
was die Verhaltnisse naturlich doppelt und
dreifach eischwerte. Denn jede materielle Not
fuhrt zu Mißstimmungen, zu latenten Krisen
und kann sich wie eine lahmende Krankheit
1111 Volkskorper emfressen. Nun, Armut, sogar
bittere Armut, hat Graubunden schon immer
gekannt, sogar m den guten Zeiten. Sie gehörte
geiadezu zum natürlichen Zustand des Landes.

Denn wie hatte es wohl anders sein
können? Der karge Boden deckte che knappsten
Lebensbedurfnisse der Becolkerung, zu mein
reichte es nicht. Was sich in unserem Kanton
im Laufe der Jahrhunderte an privatem Reichtum

ansammeln konnte, das stammte aus ganz
andern Quellen, aus der Auspoweiung der
Untertanenlande, aus fürstlichen Pensionen, aus
dem Reislauf und aus Iremder gewerblicher
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Der Saal des Kleinen Rates in der Belle Etage des

«Grauen Hauses» bildet ein schönes Beispiel für die
architektonische Gestaltungskraft des 18. Jahrhunderts. In
diesem Saal besammclte sich nach 1807 auch der
anfanglich nur 63 Mitglieder zählende Große Rat zu
seinen Sessionen, bis dann zufolge Ansteigens der Mit-

glicder/ahl der Raum zu eng wurde und der Großratssaal

in das sog. Staatsgebäude am Graben verlegt wurde,
das im Jahre 1870 für die gegründete Kantonalbank
erstellt worden war. Der Saal des «Grauen Hauses» dient
heute noch dem Kleinen Rat für seine Sitzungen.

Tätigkeit. Das breite Volk aber hatte daran zählte unser Land höchstens 75 000 Einwohner)
kaum Anteil. Diesem blieben die Zugänge zum darbte und hatte sich nach der Decke zu strek-
Reichtum verschlossen. Und wenn sich auch ken. Fortdauernde Armut nun aber ist, man
etwa im Laufe der Generationen durch Spar- kann es ansehen wie man will, eine schwere
samkeit und Glück etwelche Substanz hatte Last. In der Autobiographie Friedrich Hebbels,
bilden können, so fraßen Seuchen, Elementar- des bedeutenden Dichters und Dramatikers,
Schäden und Kriege fortlaufend das wieder heißt es an einer Stelle, und sie klammert sich

weg. So ist nicht verwunderlich, wenn wir das dem Leser förmlich an: «Mein Vater war ein
kennzeichnende Merkmal Bündens jener Zeit herzensguter, wohlmeinender Mann, aber die
in seiner Armut sehen. Die äußerst geringe Armut hatte die Stelle seiner Seele eingenom-
Bevülkerung (zu Ende des 18. Jahrhunderts men.» Auch in die Seele des Bündnervolkes ist
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etwas von der jahrhundertlangen Armut
eingeprägt worden. Regungen des Neides,
Widersetzlichkeiten gegen die «Oberen», Unzufriedenheit

und ähnliche Färbungen unseres
Volkscharakters gehen gewiß auf die genannten
Ursprünge zurück. Jedenfalls aber ist ein derart
der Armut ausgesetztes Volk alles andere als

leicht zu regieren — ein Umstand, der Anno
1803 dem neuen Staatswesen hinderlich sein

mußte.
Doch nicht Armut allein überwog in jenen

fahren der staatlichen Umwälzung, sondern
weit mehr: bittere Not. Davon sich heute, an-

l'itizcns von SalLs-SiLs (1760—1832) gehörte dem bünd-
nerischen Adel am und hatte die Ehre, als damaliger
Bundespräsident, d.h. Vorsitzender des Gotteshausbundes,

als erster den neu geschaffenen Kleinen Rat zu

präsidieren. Während der Mediations/eit trat er im

übrigen politisch nicht in Erscheinung. Er hielt sich
reserviert, belastete sich indessen an ihrem Ende durch
die Teilnahme an reaktionären l'mtiieben, die im
Januar 1814 zum Umsturz führten. Der zu diesem Anlaß
von ihm mitredigierte «Eriedenscngcl» bildete ein übles

Pamphlet und führte die bündtierische Politik nach
dem Höhenflug der Mediation vorübergehend wiedei
in die vergüteten Niederungen der vorrevolutionären
Vera zurück.

gesichts des Überflusses, ein Bild zu machen,
fällt schwer. Darum halten wir uns an die
Tatsachen: die Kriegsfurie hatte Bünden in
wenigen Jahren furchtbare Schäden zugefügt.
Darüber wurde schon berichtet, und daß diese

Folgen des Kriegsereignisses düster waren, dem

Lande den Charakter eines Elendsgebietes
verliehen, versteht sich von selbst. In den Jahren
nach dem Krieg aber wurden die Verhältnisse
noch fast schlimmer, wie denn ja in der Regel
das volle Ausmaß einer Katastrophe erst nach

den Ereignissen bemerkbar ist. Eine eigentliche
Auflösung des Volkes schien sich jetzt wie eine
Seuche zu verbreiten. Sie zeigte sich darin, daß

Ffungerziige sich organisierten und das Land
nach etwas Eßbarem durchzogen. Darüber
berichtet Carl Ulrich von Salis 1805:

«Nie erreichte der Mangel den fürchterlichen Grad,
in welchem er sich jetzt auf allen Seiten zeigt. Nicht
nur überschwemmen ganze 11 cere fremden Gesindels
die Straßen und Dörfer, verfolgen den Bewohner bis

in die entferntesten Winkel des Hauses und trotzen
ihm mit Ungestüm ein Almosen ab, sondern viele
unserer Mitbürger kämpfen selbst mit der größten Not..

Es hält schwer, nicht zur Feststellung zu

gelangen, daß Bündens Zustände damals

denjenigen einer zivilisatorischen Wildnis
verzweifelt ähnlich sahen. Und welche Probleme
erwuchsen da dem schwachen Staatswesen,

Autgaben materieller sowohl wie politischer
Natur! Das alles mußte als schwerer Beginn
betrachtet werden. Bezeichnend ist denn, daß

eine der ersten Aufgaben der neuen Behörden
im Kampf gegen den Bettel bestand, im Aufstellen

eines kantonalen Kriminalgerichtes für
fremdes Gesindel (die Befugnis für Aburteilung

des eigenen Gesindels ließen sich die

Gerichtsgemeinden nicht entwinden), in der
Rekrutierung von vorderhand 8 Harschieren,
welches Trüpplein zum Grundstock unserer
heutigen Kantonspolizei wurde, und dergleichen

mehr. Aber es ist für ein junges Staatswesen

wahrlich wenig erfreulich, mit der
Zuchtrute wirken zu müssen, seine Popularität
erfährt daraus keine Vermehrung.

Dazu gesellten sich innerpolitische
Schwierigkeiten. Vor allem zeigten sich die Gemeinden

gegenüber der kantonalen Hoheit alles
andere als leicht verträglich. Noch immer fühl-
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ten sie sich als die eigentlichen Hoheitsträger
und verwahrten sich gegenüber den Anordnungen

der kantonalen Instanzen. Immer wieder,
bei dieser und jener Gelegenheit, mußten die
räsonnierenden Gemeinden mr Vernunft
gebracht werden, mit Zuckerbrot und Peitsche.
Besonders eindrücklich erwies sich dies heim
Streit um die Einführung des neuen Kalenders.
Diese Kalenderaffäre schwelte während der

ganzen Mediationszeit, indem ein Teil der
evangelischen Gemeinden sich noch beharrlich
weigerte, vor den regierungs- und großrät
liehen Anordnungen zu kapitulieren, so daß
schließlich heinahe zu militärischer Exekution

gegen die Widerborstigen geschritten werden
mußte.

Schwierige Probleme schuf sodann die noch
bis Februar 1801 dauernde Franzosenbesetzung.
Dieser folgten 1805 und wieder 1809 zwei

Grenzbesetzungen, hervorgerufen durch die

Koalitionskriege. Dazu aber erwies sich die
französische Macht als ganz, und gar nicht trak-
tabel und führte fortgesetzt Komplikationen
herbei. Spionageaffären und ähnliches wurden
ausgeschlachtet, um die kantonalen Instanzen

unter Druck zu halten.
Aber noch eines letzten ist, ehe wir dem

eigentlichen Gang der Geschehnisse folgen,
unter dem Katalog der .Startschwierigkeiten
Erwähnung zu tun: nicht nur, daß das meditierte

Bünden seiner staatlichen Unabhängigkeit,

seiner Untertanengebiete und mancher
Vorrechte verlustig gegangen war, darüber hinaus

trug es auch noch die harte Fessel der
französischen Militärkapitalation. Das muß
erklärt werden.

Da die Schweiz ein französisches Protektorat
bildete, also in satellitenhafter Abhängigkeit
von Frankreich stand, das seinerseits einen

erbarmungslosen Kampf mit Österreich um die
Alleinherrschaft in Europa focht, mußte die
Schweiz gegenüber Frankreich nicht nur
politische Abhängigkeit bekunden, sondern hatte
Napoleon namentlich die für ihn wertvollen
Schweizer Regimenter zu stellen. Nach der
Kapitulation war Frankreich berechtigt, dauernd
vier Regimenter «roter Schweizer» zu je 4000

Mann in Sold zu nehmen. ETm die laufenden

Imiic der markantesten Gestalten der 1)imdtierischen
Lmoruchjahre war Georg Anton Vieh (1715—1830) von
Rhäzuns. Obwohl mit den österreichischen Interessen
\ erblinden, ließ er sich von den Ideen der l'aftioten
begeistern und knüpfte mit diesen freundschaltliehe
Bande an. Zusammen mit J.B. von Ist harner betrieb
er die Sehlde im Schloß Reichenau. Sein spätcios heben
war verflochten mit den sich überstürzenden politischen
Ereignissen seiner Heimat. Teils diente er seinem F.and

in heiklen Missionen, teils mußte er in der Vet bannimg
leben, so wie es die Entwickhing mit sich brachte, Aber
nie verlor er den Glaubon an sein Volk. Am Vcrfas-
sungsweik, das Bunden die Mediation brachte, war er
maßgehend beteiligt, und spater trat er als Tagsat/ungs
abgeordneter und als Mitglied des Kleinen Rates immer
wieder in Erscheinung. Während eines halben fahihun-
derts ist die Wirksamkeit dieses tüchtigen, gebildeten
Mannes, der auch als Ar/t hohes Ansehen genoß, mit
den politischen Geschicken Bündcns verwoben, und
den erhebenden Ausklang eines erfüllten Lehens
bedeutete sein politisches Alterswerk.

Verluste auszugleichen, mußten jährlich 2000

bis 3000 Mann nachgeworben werden. Auf
Graubünden traf es jährlich einen Nachschub
von 158 Mann. Theoretisch vollzog sieh die
Werbung zwar freiwillig. Aber in Wirklichkeit
ließ sich ohne dauernden Zwang die
Kontingentzahl nie erreichen. Denn die napoleonische
Kriegsfurie war denkbar unpopulär, und
bekannt war, welch hohen Blut/oll die Kriegs-

21



ziige des französischen Eroberers erforderten.
So lastete denn diese überaus schwere
«Abgabe» auf dem Volk und den Behörden. Die
Unfreiheit, in welcher der Staat sich befand,
machte sich unangenehm bemerkbar und wog
weit höher als die Aushebung selbst. Bekanntlich

hatte Bünden früher dauernd gegen 8000

Mann in fremdem Sold stehen. Aber damals

war dies wirklich freiwillig geschehen, und
überdies hatte sich jener «Kriegsdienst»
zumeist in tiefstem Frieden vollzogen. Jetzt aber

war es Zwang für die meisten und mit dem
Ausblick auf den fast sichern Tod. An dieser

Belastung hat die Mediationszeit von Anfang
an schwer getragen, und die Last wurde von
Jahr zu Jahr größer.

Regierungssieget. "Wählend im alten Graubi'inden nur
die Drei Bünde je ein Regierungssiegel besessen hatten,
eihielt der neugeschaffene Kleine Rat nach 1803
erstmals zur Kennzeichnung der Staatsakten ein einheitliches

Landessiegel. Aus ihm entstand in der Folge das

biindnerische Staatswappen.

Der neue Geist

Aber das alles ist vergangen und verschwunden,

von der Zeit längst überholt. Und da es

hier in erster Linie darum geht, festzuhalten,
was an Bleibendem, nicht an Vergänglichem
geschaffen wurde, haben wir unsern Blick
darnach zu richten und ihm unsere Aufmerksamkeiten

zu schenken. Und mit Freude erkennen

wir, wie umfangreich und wertvoll das ist, was

aus der Zeit der Mediation an Gedankengut
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und an positiv Errungenem erhalten und bis

heute lebendig geblieben ist. Eine eigentliche
Hochflut der guten Empfindungen, eine

Begeisterung für Volk und Staat muß damals, in
den Jahren 1803 und folgenden, die
maßgebenden Männer erfaßt und getrieben haben,

nun endlich längst Versäumtes zu bewältigen.
Vor allem gelang es mit erstaunlich gutem

Willen, den breiten Graben zwischen den

Altgesinnten und den Patrioten zu schließen.
Zwischen ihnen herrschte bald ein guter Geist des

gegenseitigen Einvernehmens. Ernste Ungele-
genheiten bereiteten einzig die konfessionellen

Verhältnisse. Die katholische Kirche konnte
sich damals und recht lange noch mit dem

neuen Staatswesen, das sogleich Herrschaftsansprüche

auch ihr gegenüber stellte, nicht
befreunden, und der Bischof von Chur blieb bis
1807 in der Verbannung in Meran. Vielleicht
daß gerade diese Aversion eine Überbrückung
der politischen Gegensätze im protestantischen
Lager erleichteite. Jedenfalls ist mit Leichtigkeit

ein ganz neuer Geist feststellbar, der in
Bünden sich in den maßgebenden politischen
Kreisen zeigte.

Die Errungenschaften

Das wahrhaft Bedeutende der Mediation
aber lag darin, daß durch die neue Verfassung
erstmals der Weg zu einer wirklich aufbauenden

staatlichen Tätigkeit freigelegt wurde,
ohne daß ein derart tiefgreifender Bruch mit
der Vergangenheit erfolgte, der seinerseits die
konservativen Kräfte zu destruktiver Opposition

getrieben hätte. Äußerlich blieb am
staatlichen Gebäude ja alles beim Alten: die drei
Bünde bestanden wieder in alter Blüte, nachdem

sie zuvor durch die Helvetik ausgelöscht
worden waren; die Gerichtsgemeinden waren
wieder da, in ihnen konnte sich das politische
Leben Bündens mit den Behördewahlen, den

Referendumsabstimmungen und dem ganzen
sonstigen demokratischen Aufwand in den
alten Formen abspielen. Die weitgehenden Volksrechte

waren wieder eingeführt. Die Altgesinnten,

welche vor den Revolutionsjahren so



Das RiUische Museum. Iin sog. Ruolschen Haus, das
heute das Rätische Museum beherbergt, war in den er-

manche Angriffe der Patrioten aul diese

geheiligten demokratischen Bastionen mit Mühe
abgewehrt und noch den Schlotter der
helvetischen Gleichmacherei in den Knien hatten,
konnten ob diesem äußerlichen Resultat gewiß
froh sein. Die Mediationszeit zeigte sich als sehr

konservative Neuerung.
Und doch trog der äußerliche Schein. Denn

inhaltlich brachte die neue Verfassung manches,

was die «Patrioten» in jahrelangen Kämpfen

bisher vergeblich verfochten hatten:
kantonale Behörden wurden geschaffen, namentlich

ein Großer und ein Kleiner Rat, die
erstmals in der biindnerischen Geschichte eine

selbständige kantonale Politik befolgen konnten.

Das bedeutete die endliche Überwindung
eines jahrhundertealten Mißstandes. Als ge-

sten Jahren nach 180} die neugeschaffene evangelische
kantonsschulc untergebracht.

waltiger Fortschritt durfte ferner gelten, daß
die Befugnis zum Vorschlag von Gesetzen auf
den Großen Rat übertragen und daß gleichzeitig

das Initiativrecht der Gerichtsgemeinden
auf die Gesetzgebung beschränkt wurde. Damit
wurde die gesamte staatliche Tätigkeit auf
einen neuen Boden gestellt und der
verhängnisvollen gerichtsgemeindlichen Obstruktion
einigermaßen entzogen. Jetzt erst, mit der
Mediationsverfassung, war es überhaupt möglich,
kantonale Fragen von einem kantonalen
Gesichtspunkt aus zu behandeln, was
selbstverständlich eine fortschrittliche Entwicklung
bildete. Das und noch manches andere bildete
das Positive an der Mediationsverfassung und
wurde durch die ausführenden Regierungsbeschlüsse

noch verbessert.
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Die Behörden

Iis hatte demgegenüber nicht viel auf sich,

daß der Gtoße Rat vordeihand noch immei
aus den Vei tretern der ein/einen Bunde
bestand. Hauptsache bildete, daß seine 63

Mitglied« gemeinsam taten und beschließen mußten.

Eine ein/ige Ausnahme galt freilich: hn
die Wahl der drei Mitglieder des Kleinen Rates

separierten sich die Vertreter der drei
Bünde, denn jedem Bund war die Bezeichnung

eines Mitgliedes vorbehalten. Man

knüpfte hierbei an die bishengen Bundeshäupter

an und bemuhte sich im ubiigen redlich,
das neue Organ, die Regierung, nicht all/u
kialtig weiden zu lassen. Die Angst des Bundners

vor einer starken Regieiung ist alle Zeit
wach gewesen. Im Jahre 1803 führte sie dazu,

daß dei Kleine Rat schon zahlenmäßig auf das

geringstzulässige Maß festgesetzt wurde: auf
drei. Und dazu bestimmte man erst noch, daß

die einzelnen Mitglieder nur für ein Jahr ge
wählt weiden duilten mit lediglich einmaliget
Wiederwählbarkeit. Im Yoisitz hatten sie sich

alle vier Monate abzuwechseln. Es war also

wahrlich tlaliir gesoigt, daß die regierungsrät-
lichcn Baume nicht in den Himmel wüchsen

Ihn die Heuen Regierungsräte aber wenig
stens außeiluh auszuzeichnen, veilieh man
ihnen eine besondeie Amtskleidung. Sie

bestand in einem Rock von dunkelblauem Tuch
mit einem schwarzsamtenen, von Gold gestickten

Klagen mit zwei Reihen Knöpfen, in
welchen ein Steinchen von Goldtaden angeblacht
wurde, feiner schwarzseidenen Beinkleidern,
gleichem Gilet und einem aufgeschlagenen
Hut. Die di ei Hei reu müssen sich demnach

piachtig ausgenommen (und gefühlt) haben.

Der Beginn des 19. Jahrhundeits atmete in

manchem noch den Geist der v oi ausgegangenen

Epoche: der Zerfall der Formen trat eist

spatei ein.
Eur den amtlichen Umgang mit der Regieiung

winden ubiigens besondere Hollichkeits-
schnorkel gesetzt, auch sie nut dent Zweck, das

Ansehen dei Behörde nach außen hin zu toi
dern. Davon hat sich ein Übeibleibsel sogai
bis in che Gegenwait hinein gerettet. Denn

selbst nach dei geltenden Gesthaltsordnung
des Kleinen Rates, «lassen 1891, muß dieser

bei Zusclniften nut der Floskel «hochlöblich»

angeredet weiden. Das durfte den kläglichen
und in schweizerischen Landen einsamen Rest

eines einstmals wuchernden Hoflichkeitszere-
moniums bilden.

Es wurden die Mitglieder des Kleinen Rates

aber noch in anderer Weise herausgehoben. Da

sie zugleich dem Großen Rat angehen teil, was

an sich schon eine Meikwiirdigkeit bildete,
richtete man es oft ein, daß der Regierungspräsident

zugleich auch zum Vorsitzenden des

Parlamentes ernannt wurde. Daraus entwik-
kelte sich eine gewisse Tiadition, die wahrend
Jahrzehnten gewählt winde. Aber selbst heute
noch, obwohl die Gewaltentrennung langst
besteht, finden wir Anklänge an diese alte pai-
lamentarische Übung. Denn auch heute noch
kommt es alljährlich wenigstens einmal vor,
daß der Regieiungspiäsident den Vorsitz des

Großen Rates inne hat, nämlich zu Beginn der
ordentlichen Frühjahrssession. Das bedeutet
eine ganz und gar vereinzelte Erscheinung im
schweizerischen Parlamentarismus; die Mit-
gliedei dei Exekutive haben sonst auf dem
erhobenen Präsidentenstuhl des Parlamentes
nichts zu suchen. Graubunden macht darin
eine historisch begründete Ausnahme.

So wurde also schon von Anfang an die
Regieiung durch derartige äußerliche Mittel in
ihrem Rang gehoben.

Und wie winden die neuen Behörden ihren
Aufgaben gerecht? Nun, in ihnen besaßen zwai
die Altgesinnten che Mehiheit. Der Kleine Rat
wurde noch auf Jahre hinaus vorwiegend aus

Vnhängein der früheren Partei Salis bestellt.
Der ersten Regierung gehörten 1803 der
gutkonservative Binzens x>on Sahs-Sils an, der che

Ehre hatte, als eister den Titel eines bündne-
lischen Regieiungsprasidenten zu fuhren, und
als Mitglieder sind verzeichnet Floiian Gengel
von Ghurwalden und Peter Anton Riedl von
Obeisaxen. Aber erhebend ist, daß es diesen

Altgesinnten ganz und gar nicht darum ging,
engherzige Konservativität zu üben. Gegenteils
hen sehten hei ihnen Aufgeschlossenheit und
dei Wille zum Foitschritt. Es sind weitsichtige

24



Manner, die jel/t legieien, auch wenn sie tin
levolutionaies Gedankengut nichts übrig
haben. Derait weitsichtige Manner im altgesinnten

Lagei hatte es in Bunden übrigens schon

\or der Katastrophe gegeben. Doch damals

\eikummeiten ihre Ideen in der Stickluft des

sterbenden Freistaates, Jetzt abei war die

Vtmosphäre gereinigt, und ein junges Staats

wesen bot die Möglichkeit des Plauens und
Gestaltens. Ks wehte mit anderen Woiten ein

gänzlich neuei Geist, der frei machte und die

bisherigen Sc blanken mit Leichtigkeit
überwand.

Dank den kantonalen Oiganen, die bestellt
winden, gab es nun eine kantonale Politik,
d h. ein \om l'.igenleben dei Gei 11 htsgemein-
den weitgehend unabhängiges ollentluhes und
staatliches Geschehen. Fi st seit 1803 datieit in
diesem Sinne ein gesamtkantonales politisches
Bewußtsein

Die I enaaltung

jetzt eistmals erhalt Glaubunden
bezeichnenderweise auch eine kantonale Verwaltung.
Sie besteht aus einem Kan/leidirektor und
seinen wenigen Gehillen und dazu einem
Standeskassier. Das ist beinahe alles. Wenn man
dieses Appaiätlein mit dem heute vielhundeit
kopfigen Beamtenheei veigleicht, wird einem

gegenwartig, wie muhsam die neue kantonale

Verwaltung sich Anno 1803 in die Wirklich
keit hineintappen und darin zurechtfinden
mußte Kanzleidirektor wurde übrigens Christian

Carl Wredow, ein gebürtiger Deutscher,
der seit den Tagen, da er als junger Hauslelnei
der Familie Anton von Salis in Chur gedient
hatte, mit dem Bundner Adel verbunden war
Wredow genoß mehr als nur hohes Ansehen,

er galt beinahe als Retter des guten biindneri-
schen Ansehens, war er es doch gewesen, der
seinerzeit die bekannte Staatsaktion gegen den

bösen Friedlich Schiller ermöglicht hatte. Das

war 1782 gewesen. Ein Jahr spater schon besaß

Wredow das Bundner Ehrenburgerrecht, dem

lreilich erst 1797 auch noch das begehrte Ghu-

rei Bürgerrecht folgte. Fottan begann ein recht
markanter [politischer Aufstieg des tüchtigen

Mannes: /unltmeistei zui Rebleuten, Scluei-
ber der Inteiimsregieiung, Abgeoulnetei dei

Fagsat/ung und andeies mehr. Das alles vollzog

sich freilich in den tieucn Diensten seiner

adeligen Gönner. Es ist deshalb auch nicht
\eiwuntleilieh, daß die konseivative Rcgic-

liing Wiedow im Jalne 1803 als Kanzleiduck-
tor belief, hatte er doch seme Zuverlässigkeit
reichlich bewiesen. Und verlchlt war die Wahl
gewiß nicht. Wredow envies sich als tuchtigci,
initiativen Kanzler, der die Hauptlast der

neuen staatlichen Tätigkeit aid willigen Schul

tetn trug. Ganz offensichtlich war er bedeutend

mehr als nur ein Schi ei bei; er grill
initiativ in das öffentliche Geschehen ein und
lieh den fortschrittlichen Tendenzen seine

ganze Kialt.
Doch nicht nur eine Regieiung und ein

Triipjilein Staatspersonal waren seit Beginn
der Mediationszeit erstmals iti der bündneri-
schen Geschichte tatig, sondern seht lasch
winde lur die Veiwaltung auch die Raumlrage
gelöst. Zunächst standen ihr noch einige Zim
iner im Haus «Bei den Drei Königen»
mietweise zur Verfügung. Aber schon im Jahre 1807

erwarb der Kanton von den Erben des

Bürgermeisters Rudoll von Salis das sog. Neue Gehau

zum l'ieis von 19 000 Gulden. Seither bildet
dieses Palais unter dem Namen Graues Haus
das Zentium der bundnei ist heu Verwaltung,
auch wenn es zur Unterbringung des ganzen
Apparates langst zu klein geworden ist.

Und noch ein letztes bedeutendes Zeichen
der endlich eneithten staatlichen Einheit ist

aus den Tagen der Mediation zu vermerken
Graubiinclen erhält jetzt ein Staatssiegel. Vorerst

dient es zwar nur zur Kennzeichnung der

regierungsratlichen Akte. Aber daraus
entwickelt sich das erste biindnerische Staatswappen.

Der ratische Freistaat hat kein solches

besessen. Pleraldisch nimmt sich das Siegel wie

in der Folge das Wappen zwar schlecht und
falsch aus. Aber es ist wenigstens da, und später,

wenn auch lange später, nämlich erst in
unserer Generation, vermag sich aus ihm das

heutige biindnerische Staatswappen abzuleiten
Und wie funktionierte nun dieses neue staatliche

Gebilde? Die Antwort lallt nicht leicht,
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weil die bewegte Epoche, da sich Europa unter
der Fuchtel Napoleons befand, in welcher die
Schweiz und Graubünden ein Satellitendasein
fristeten, eine ruhige Entwicklung nicht
zuließ. Denn eigentlich ist es so, daß während
der ganzen Mediationszeit immer irgendeine
besondere Schwierigkeit gegenwärtig war, die

irgendwie gelöst werden mußte. Dabei aber
erwies die politische Wirklichkeit bald, daß
eine lediglich dreiköpfige Exekutive, deren

Zusammensetzung so häufig wechselte, alles
andere als eine ideale Lösung bildete. Dem kleinen

Gremium gebrach es an Tatkraft und
aufbauendem Elan. Eine wirklich konstruktive
und auf lange Sicht ausgerichtete Regierungstätigkeit

ließ sich nicht erzielen. Die Arbeit des

Kleinen Rates mußte deshalb vielfach in der

Bewältigung der allerdringendsten Aufgaben,
der Probleme, welche sich gerade auftürmten,
bestehen und in der Zurückschiebung vieles
atulern. Diese Taktik hat sich seither vererbt
und ist lange das bewährte Rezept biindneri-
scher Regierungskunst geblieben. Damit fiel
dem Kleinen Rat gleichzeitig bezeichnenderweise

schon damals die Rolle eines Prügelknaben

der kantonalen Politik zu. In den öffentlichen

Verlautbarungen jener Tage wird
mehrfach, bei auffallend sich wiederholenden
Gelegenheiten, über die «Schwachheit» der

Regierung räsonniert, ohne daß man freilich
den tauglichen Versuch wagte, die Dinge zu

ändern.
Da es den Behörden an Kraft, Mut und

Weitsicht gebrach, die Exekutive zu einem
wirklich regierenden Organ zu gestalten,
verstand man sich zu Notlösungen. Man schuf alle
erdenklichen Spezialkommissionen, die mit
der Zeit sich zu eigentlichen Nebenregierungen

entwickelten. Zum hauptsächlichsten
Hilfsorgan der Regierung gestaltete man aber seit
1805 die sogenannte Standeskommission aus.
Sie setzte sich aus je drei Mitgliedern jeden
Bundes zusammen. Diese, zusammen mit den

Mitgliedern des Kleinen Rates und deren
ordentlichen Stellvertretern, den
Regierungsstatthaltern, nahm sich zunächst hauptsächlich
der Gesetzgebung an. Doch erhielt die
Standeskommission laufend immer weiterreichende

Kompetenzen; sie gerierte sich später als quasi
Vormünderin sowohl des Kleinen als des Großen

Rates, als Zwitterding, halb Regierung,
halb Parlament. Spätere Generationen hatten
eitel Mühe, mit diesem Wechselbalg, der weder

politische Verantwortung trug noch viel
leistete, wieder abzufahren. Es gelang dies nach

harten Kämpfen erst mit der Kantonsverfassung

des Jahres 1892. So können sich unglückliche

und verfehlte Einrichtungen im
staatlichen Gefüge einfressen und darin über
Gebühr wuchern.

Die Leistungen

Aber damit haben wir dem Negativen eine

zu große Beachtung geschenkt, und es gilt, mit
gleicher Sorgfalt nunmehr das Positive zu
würdigen. Denn noch deutlicher und vor allem
bleibender wirkte die andere Kraft, eben jene
des [danvollen Aufbaues, die sich überall regte.
Ihr vor allem verdanken wir das Entstehen

unserer kantonalen Landesschule, der Kan-
tonssclnde. Es ist erhebend, zu lesen, wie in
den Köpfen Maßgebender der Gedanke
zündete, nun, nun endlich und erst recht eine

kantonale Mittelschule zu schaffen. Davon war
schon im alten Freistaat geträumt worden, und
die Einsicht in die Notwendigkeit der Erziehung

und Schidung der heranwachsenden
Jugend hatte dort bekanntlich in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts zur Gründung der
verschiedenen Schulanstalten geführt. Aber
irgendeine staatliche Förderung dieser
Unternehmen hatte nie in Frage gestanden. Jetzt
aber sollte gerade der Staat diese wichtige
Aufgabe vor allen andern erfüllen. Denn was wäre
ein junges Staatswesen, wenn es nicht ein tüchtiges

Volk heranbilden sollte, künftige
aufgeschlossene Bürger, Politiker, Juristen, Ärzte
und Lehrer? So betrachteten die Männer der
Mediationszeit es denn als ihre vornehmste

Aufgabe, eine kantonale Lehranstalt für die
lernbeflissenen bündnerischen Jünglinge im
nachschulpflichtigen Alter ins Leben zu rufen.
Zwar mußte der Gedanke an eine für beide
Konfessionen bestimmte Mittelschule sofort
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Das Xikolaischulhaus wurde \on der Stadt in den Jah
ren nach 1811 der Kantonsschule zur Verfiigunggc-
stellt, bis diese im Jahre 1850 in das heute noch be-

aufgegeben werden, der Widerstand der
katholischen Kurie war unüberwindbar. Mit
Tatkraft und Weitsicht setzte sich jedoch der
protestantische Schulrat für die Schaffung einer
evangelischen Mittelschule ein. Männer wie
Professor Peter Saluz, J. U. von Salis und Dr.
Rascher teilten sich in die Vorarbeiten, planten,

gestalteten und trieben das Projekt zur
Reife. Der Kanton half finanziell, wenn auch
in bescheidenstem Rahmen. Die Stadt Chur
stellte das Schulgebäude, das sog. Buolsche
Haus, in dem sich heute das Rätische Museum

stehende Gebäude an der Mahle hinauf wechselte. Im
Nikolai \crblieb \orcrst nur noch das Lehrerseminar.

befindet, zur Verfügung. Und so konnte die
kantonale Lehranstalt schon am l.Mai 1804

ihre Pforten öffnen. 27 Schüler hatten sich

eingefunden. Aber dieser kleine Stock erhöhte
sich bald auf die fast doppelte Zahl. Aus allen
Landesteilen strömten sie herbei, Söhne aus
aristokratischen Familien und Jünglinge, deren
Väter als leidenschaftliche «Patrioten» galten.
Rektor Peter Saluz und seine Helfer aber
formten, schliffen, lehrten und begeisterten
und setzten damit den Grundstein für ein
Werk, das nicht nur unvergänglich ist, sondern
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dessen kulturelle und vor allem staatspolitische
Bedeutung nicht hoch gentig eingeschätzt werden

kann. So verdanken wir der Mediationszeit

unsere bündnerische Kantonsschule. Und
selbst wenn sie nichts anderes geschaffen hätte,
müßte man ihr allein ob dieses einen Werkes
willen dankbar sein.

Doch standen die Behörden noch vor ganz
anderen Aufgaben und zeigten sich entschlossen,

auch sie zu lösen, so gut die Umstände es

gestatteten. Vor allem waren die inneren
staatlichen Einrichtungen der Reihe nach zu treffen.

Wenn wir einen Blick in die damalige
Gesetzgebung werfen, die nötig war, um auf
den maßgebenden Gebieten der staatlichen

7)/\ Peter Mire) 1778-18(32) war gebürtig aus
Obcrsaxcn. Kr genoß eine umfassende geistliche Ausbildung
und wurde anschließend zunächst Erzieher und darauf
Kaplan in Obcrsaxcn. Trotz ungezähmtem Wissensdurst,

den er bekundete, blieb er der kernige, volksver-
bundene Freund aller ländlichen Knlturbestrebungcn.
Im jähre 1811 winde er an die evangelische Kantonsschule

berufen, wo er während kurzer Zeit den
Rechtsunterricht erteilte, bis ihm die Weiterfühlung dieses

Amtes von Seiten des Bischofs untersagt winde.
Anschließend begab er sich in seine alte Pfarrei Obcrsaxcn
zurück, winde von dort jedoch nach Sargans und nach
St. Gallen berulen. wo er zunächst als Rektor der
dortigen Kantonsschule tätig wurde. Diese bedeutende
Stellung hatte er inne bis zu seinet Wahl im jähre 183(3

als erster Rischof des neugeschaffenen Bistums St. Gallen

Tätigkeit, in der Gestaltung der politischen
Rechte des Volkes, in der Regelung der
Beziehungen zwischen dem Staat und Bürger, der

Schallung geordneter Gerichtsverhältnisse, das

Erforderliche vorzukehren, so ahnen wir, wie

mannigfaltig die Aufgaben waren, die der
Reihe nach bewältigt werden mußten. Die

Schwierigkeiten, die sich boten, waren
begreiflicherweise groß. Es ist nie leicht, ein neues
Staatswesen aulzubauen, fn manchem mußte

improvisiert werden, mußte man sich mit
Geringem zufrieden geben, weil die Kraft nicht
für alles ausreichte. So lehlte es, um das eine
oder andere Beispiel zu zeigen, für das
Gerichtsverfahren an einem Gesetz. Ohne
Verfahrensnormen läßt sich aber nicht wohl
auskommen, wenn Ordnung herrschen und eine
brauchbare Rechtspflege bestehen soll. Deshalb
schuf Kanzleidirektor VVredow wenigstens eine

Anleitung für die Gerichte zur richtigen
Abwicklung der Straffälle, und lange war mit dieser

Grundlage auch ganz gut auszukommen.
Aber es wurde beileibe nicht nur improvisiert,

vielmehr beim Aufbau einer aktions-

lähigen kantonalen Verwaltung doch Bedeutendes

geleistet. Das, was dringend erforderlich

war, um einigermaßen geordnete Zustände
zu schaffen, wurde an die Hand genommen,
ja sogar mit Bedacht und einigem Geschick
auch durchgeführt. So vor allem trafen die
Behörden Vorsorge für die Herstellung von Ruhe
und Sicherheit, was ja immer und überall die

Grundbedingung für ein gegenseitiges
Zusammenleben bildet. Der Staat als Polizei und
Nachtwächter, er stellt die Grundlage für alles

dar, und es spukt in den Köpfen selbst heute
noch etwa die Vorstellung, daß er sich geradezu

mit diesen Funktionen begnügen sollte.
Anno 1803 und folgende bildeten diese
polizeilichen Aufgaben nun freilich die wichtigsten,

und sie wurden so gelöst, wie die
Umstände dies vorderhand zuließen. Wir haben
bereits darauf hingewiesen: durch Rekrutierung

von Landjägern und dergleichen,
zunächst acht an der Zahl. Man mag darüber
lächeln. Aber für damals war das nun wirklich
Fortschritt, wenn man bedenkt, daß ohne eine

derartige Polizei bei der Bekämpfung des al-
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Johann I h.(h von Salis-Sccivis (1777—1810), det jun
geic Iiiutlcr des I.yiikcis Gaudenz, wai eine der lie-
benswei testen geistigen Gestalten der Mediationszeit.
Vielseitig \ei anlagt, gleichet maßen m den Künsten
beheimatet wie in den Wissenschaften beschlagen, \on
wahiem leneieiler lur alle Wissensgebiete erfüllt, zu
hohen I eistungen beiufen, ei litt der eist Dreiund/wan
/igjahrige eine unheilbare I.ahmung seiner Beine, die
ihn foitan an die Studieistube fesselte. Sein «Bollitnat»
auf dem Sand in (.hur bildete in dei i olge das kultu
teile /.entium des damaligen ßunden. Salts winde dei
eiste Redaktoi des «Neuen Sammleis», und gleichzeitig
\ertiefte er sich m die bundnerische Geschichte. Mit
ihm hob, angespornt \on Johannes von Müller, die
systematische C.esclnc hlscpiellensammlung an. Fun fiuhei
Fod hindeite den l orscher daran, die Krgcbnissc seinen

wissen sc halt liehen Bemühungen selb>t zui Darstellung
/u bringen.

lenthalben umherstreitenden Diebs- und
sonstigen Gesindels lrohlich die altehrwürdigen
Zustande geherrscht hätten: indem nämlich
die Gemeinden sich dieses Gesindel gegenseitig

einfach über die Grenze zutrieben. Nun
aber sorgten kantonale Polizeiorgane doch für
eine etwas \ernünf tigere Praxis. Verordnungen

halfen ihnen hierbei, und ein Kantons-
tribunal ward eingesetzt, um dem fremden
Gesindel wirksam an den Kragen zu gehen. Daß
das neue Regime der Mediation nicht
versäumte, u. a. auch einen lückenlosen Scharf-

richtertaiif autzustellen, sei nur am Rande ver-

meikt — Oidnung mußte schließlich auch bei

der Alirechnung über die verschiedenen
Punktionen des Nachrichters herrschen. So wurde
denn bestimmt, daß «lür Enthaupten und Hängen»

16 Kreuzer, lür «den Kopf aulplählen
und was dazu erforderlich» 2.150 kr., «lür .Ab¬

hauen und Verstümmeln eines Gliedes» 3 kr.
berechnet werden sollten und was dergleichen
Verrichtungen mehr waren.

Freilich lehltcn noch lange einheitliche
Gesetze für das Stralrecht, so daß es im fieien 15c-

lieben der Gerichte stand, einen Diebstahl mit
Enthauptung des Delincjuenten zu ahnden
oder den Übeltäter auch bloß zu büßen, je
nach Lokalkolorit. Berüchtigt war etwa die

Stialjustiz im lJnterengadin. Die Mecliations-
zeit war freilich derart lot tsc hrittlic h, daß man
den Mangel grundlegender Gesetze, die das

Stral- und Zivilrecht normierten und eine

einigermaßen einheitliche Ree htsanwendung
vorschrieben, deutlich emplancl. Doch ließ sich in
dieser Richtung nichts eireiehen, so sehr in
den führenden Kopien die Ideen eines

einheitlichen kantonalen Rechtes dun haus wach

waren.
Beim Fehlen einheitlicher Gesetze gebrach

es auch an den erlorclerlichcn Rechtskenntnissen

und damit einer einigermaßen geregelten,
sie hei eil Rechtssprechung in Stral- und
Zivilsachen. Um wenigstens das zu tun, was möglich

schien, um die Mängel zu mildern, schul

man an der neugegtündeten Kantonsschule
eine Lehrstelle für Rechtsunterricht, und es

untersteht keinem Zweilei, daß dieser
Notbehelf segensteich wirkte. Tüchtige Rechtslehrer,

als erster der nachmalige Bischof Dr.
Peter Mirer, später der Kanzler Wretlow und
andere, luhrten die Jünglinge in die praktische
Rechtskunde ein. Im ersten Jahreskurs waren
es sieben Bündnersöhne, die aul diese Weise

mit den Elementen des Rechtes vertraut
gemacht wurden und somit die Grundschulung
für ein künftiges öffentliches Wit ken erhielten.
Dieser Rechtsunterricht wurde bis P.nde der

zwanziger Jahre erteilt. Aber noch lange
darnach blieb die sog. Realabteilung der
Kantonsschule das Tummelleld für künftige Land-
ammänner.

20



In die Mediationszeit lallen sodann die er
sten Bemühungen um ein kantonales Sanitats

wesen Auch das entsprach einet bittern Not
wendigkeit, denn unmittelbar nach den Kriegs
jähren waren Schweie Seuchenialle an dei Ta
gesordnung Km Sanitatsrat, bestehend aus

Fachleuten, wurde ins Leben geruten, dem die
laufende Kontrolle von Mensch und Vieh ob

lag. Namentlich an der Gesundheit des Viehs

lag den Behörden vornehmlich, und che Lm-
luhrung von Gesundheitsscheinen diente der

Kontiolle des Verkehrs und dei Behinderung
von Seuchenzugen In das Jahr 1807 lallen
lerner die Anlange der Pockenimpfung, die

zwai nur bei diohenden Lpidenuen als

obligatorisch erklait, aber staatlich gelordert
wurde, ein kühnes und weitsichtiges Untei
langen m jenei Zeit Und im iolgenden Jahn,
1808, entstand gar eine kantonale Hebammen
schule, die ireilich wenig hequentiert vvai und
em Schattendasein lustete, unbekümmert dar

um, daß der Mangel an tüchtigen Hebammen
viel zur bedi uckend großen Sauglingssteib
lichkeit, die damals heirsclite, beitiug

Man sieht, aul den bedeutenden Gebieten
des Polizei und Gerichtswesens geschalt untei
dem neuen Regime einiges Abel das war bei
leibe nicht alles Klemei und Gioßei Rat be

muhten sich, auch im wichtigen rranspait
wesen, mit dem es nicht zum besten stand,
ordnend einzugießen Die sog «Pölten», Ge-

memdevei bände, denen die Waienti ansporte
zustanden, wolui sie Weggeldei bezogen, an
deieiseits abei tui Stiaßenunteihalt und si

cheiheit zu soigen hatten, veisaumten man
ches, und mehr als bei echtigt waie es gewesen,
hiei kialtig duiclizugieifen Dazu besaßen die
Beholden heilich keine Machtmittel, sondern
mußten sich mit Anordnungen, Voischlagen
und Beitiagsleistungen zui Veibesseiung der

vernachlässigten Stiaßenzuge begnügen
Hingegen kam es, wenn auch erst gegen Ende

der Mediationszeit, nach wiedelholten Anlaufen

zu emei Neuoidnung des Postwesens Die

Eimichtung eines Zentralpostbureaus bildete
den Beginn einei geoidneten Post, was m spa-
teien Jahien befiuchtend auf Handel und
Wandel wnkte

Anderer Foitschntte ware Erwähnung zu

tun, nicht zuletzt im Bereich des Mihtaiwesens,
wo der alte Ileistaat ja jammerlich veisagt
hatte. Jetzt entstand wenigstens eine kantonale
Miliz mit einer entsprechenden Fuhrung m
der Person eines Kantonsobersten und im
Schutz einei rudimentären Militärverwaltung
Das waren immerhin Ansätze, wenngleich zu

sagen ist, daß gerade hier der Widerstand der

Gerichtsgemeinden gegen eine Zentralisierung
und fortschrittliche Ausgestaltung des Militär
wesens wach blieb und damit den Planen der

Militärs enge Fesseln anlegte Die schönsten

Fluchte aus den kantonalen Bemühungen um
die Flebung der Wehrkialt entstanden an dei

jungen Kantonsschule, wo sich ein kantonales

Kadettenkoips entwickelte, das seit 1808 im
Flerzen manchen Bundneis einen neuen Geist

einpflanzte, den Geist des einheitlichen Bun
dens.

Widerstande

Wn sehen, es heiisclite gutei Wille allent
halben, die Beieitschaft, sich von den Fesseln

der \ ergangenheit zu losen und in neuen Pfa

den zu wandeln An Widerstanden mangelte
es dabei nicht, an inneren sowohl wie an auße

ich Hemmnisse und Wideistande bilden ja
die standigen natuilichen Begleiter jeden Foit
Schrittes Ja, man darf sagen, daß eine gesunde

Entwicklung undenkbar ist, wenn sie nicht er

kamplt werden muß Auch die Mediationszeit
kennt sie Denn in manchen Köpfen hensch-

ten noch immer die \ oistellungen von den

alten Zustanden, und vor allem waren es die

Genchtsgemeinden, welche es an fortgesetzten
\eistoßen gegen die behoidhchen Unterneh

mungen nicht fehlen ließen Der Umstand,
daß das Regime nicht legitim war, d. h auf

kemei demokratisch eingeführten \ erfassung

beruhte, veilieh diesen Quertreibereien den

Vnschein der Berechtigung So ist denn die

Mediationszeit bei allem guten Geist, der

wnkte, doch von Vnfang bis zum Ende begleitet

von zahlreichen jiolitischen Mißtonen Sie

hatten wahischemlich leichter uberwunden
werden können, wenn die kantonalen Behor

30



ilen etwas mein Bcwegungsfieiheit besessen

hatten, um che Entwicklung voranzutreiben
Allein, hieran gebrach es an jeglichem, \oi
allem aber an den Finanzen. Man kann ja
leicht «Fortschrittler» sein und gioße lhojekte
walzen. Doch bezahlt muß alles werden. Und
tlie finanzielle Bedrängnis des Kantons bildete
geradezu cm Charakteristikum jener Jahre, ist

es übrigens 111 der I'olge wahrend anderthalb

[alnhundeiten geblieben. Denn es standen
den Behörden nur ganz wenige und vor allem
auch wenig eigiebige Finan/quellen zur Vei-

fiigung: Durchgangs- und Ausfuhrzolle, eine
Steuer auf Luxuswaien, wenige Weggelder,
teinei das Salzregal und tier sog. Repiasentanz-
schnitz. Die ehemals reichen Eitiagnisse aus

den Domänen dei Untertanenlande waren und
blieben versiegt. Wenn man weiß, daß dei

Reineitiag der Zolle /Anno 1808 den höchsten
Stand von etwas über 50 000 Gulden cireichte,
wahrend das Salzregal, die zweite Hauptstütze
des Einanzhaushaltes, Anno 1812 rund 31000
Gulden abwaif, läßt sich leicht ermessen, welch

enge Gienzen der behördlichen Wirksamkeit

gesetzt waren. Die lautenden Einnahmen

genügten nie, um che Aufwendungen zu decken.

Namentlich die beiden Grenzbesetzungen 1805

und 1809 brachten dem Kanton schwere finanzielle

Belastungen. Die Behörden mußten
deshalb laufend von privater Seite Kredite
aufnehmen, und über lange Zeitspannen hinaus
stand der kantonale Fiskus m tiefer Schuld bei

einigen Churer Handelshausern.
Nicht verwundern darf, daß die kantonalen

Behörden bei der geschilderten finanziellen

Einigung sich nicht veimessen durften, die
staatliche Tätigkeit weiter auszudehnen, als

dies unbedingt erforderlich war. So blieben
damals wichtige Gebiete der Volkswirtschaft
vollständig brach, entbehrten jeder Forderung
und Kontrolle. Nennen wir etwa das

Forstwesen, Jagd und Fischerei, den Bergbau, das

Volksschulwesen. Im Bei eich der Landwirtschaft,

dem Sorgenkind Nummer 1, erfolgten
erstmals geringe Beitragsleistungen an
private Bemühungen, und im übrigen bestand
hier die kantonale Tätigkeit darin, daß zwei
offizielle Viehmärkte organisiert wurden, die

seither zum festen Bestand der öffentlichen
Einrichtungen Bundens geliehen.

zkber auch noch m andern Sparten wurden
wenigstens pnvate Bestrebungen, die sich
gerade in der Mediationszeit mit besonderer
Kraft entfalteten, staatlich gelouleit. Wie
weitsichtig die Behörden im Grunde waren,
hellhörig und besonnen bei allen Bcschianklingen,
die ihnen auferlegt waren, das zeigte sich etwa
darin, daß ab 1805 auf kleinrätlichc Anregung
hin und mit finanzieller Unterstützung des

neue (Sammler,
(in
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Der «Aeue Sammler» bildete in den Jahien 1805 1812

eine Zeitschrift, m welcher der neue Geist ßundens,
der aufbauende Geist der Sammlung und des fort
schnttes, ain lebendigsten /um \usdruck gelangte Die
Initianten und Mitarbeiter bemuhten sich auf samt
liehen Gebieten des öffentlichen Lebens um neue Lo
sungen Ihr Linsatz war ebenso imponierend wie ihi
1 rfolg bescheiden, was dem uberzeitlichen Wert des

«Neuen Sammlers» jedoch keinen Abtrag zu tun ver
mag
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Kantons eine Zeitschritt erstand, deren Voi

gangerin noch in den letzten Jahren des Fiel
Staates maßgebend gewirkt hatte. «Der neue
Sammler». Dieses Wochenschriftchen bildete
die geistige Plattlorm fur alle Neueiungsbe
strebungen. Wer sich über den Geist jener Zeit

ms Bild setzen will, kann an diesem Werk nicht
voi ubergehen. Unter der Redaktion eines

Altgesinnten stehend, nämlich derjenigen von
Joh. Ulrich von Salis-Seewii, wurden im
«Neuen Sammler» nnt Ernst und großer
Aufgeschlossenheit die damals aktuellen Fragen
der bundnerischen Gegenwart diskutiert, es

wuide unteisucht, angeregt, kritisieit und Be

achtliches an Refoimvoischlagen vorgeblacht
Weniges davon fand zwai Gehör, geschweige
daß gioße praktische Resultate etzielt worden

waren. Aber was besagt das schon! Noch im-

mei wai es so, daß die geistige Albeit spat ihie
Fruchte tiagt, das vermag ihren Weit in keiner

Weise zu mindern. Fui uns Heutige stellt
der «Neue Sammlet» ein Quellendokument
ersten Ranges dai, veigleichbai dem Besten

an geistigen Gutem, che aus jener Zeit auf uns

gekommen sind. Aber zugleich bildet diese

Tribune ein Dokument daiui, wie m der Me
diationszeit eine Übeibiuckung der Gegensatze
zwischen Altgesinnten und den Neuerern möglich

war. Denn an iln arbeiten tatkraftig auch

die letzteren mit, und der luhiende Patnot J

B. von Tschainer wuide sogar in che Redaktion

beiulen. Flier wnkte als emei dei Eifrigen

auch wieder Dekan Luzrus Pol mit. dei

spatei 111 semei kleinen Piivatchuckerei in Lu-
zein che Heiausgabe des Schriftchens besoigte,
bis es dann Anno 1812 erstaib, da das Inteiesse.
welches es m der Öffentlichkeit gefunden, die
Kosten und Bemühungen nicht aufwog.

Private Bestrebungen

Und weiter wnkten che foitschiitthchen
Mannei jener Jahie, teils mit, teils aber auch

ohne staatliche Unteistutzung Untei ihnen ist

erneut an eister Stelle zu nennen Dekan
Luzias Pol, der damals uneimudhch, optimistisch
und mit letztem Emsatz sich aus ganz pn\atei

Initiative an che Bewuluung dei Landquait
im vorderen Piattigau heranmachte, wo seit

der großen Hochwassel katastrojihe des Jahres

1762 eine eigentliche Wüstenei heilsehte. Der

ganze breite Talboden bildete ein Geiollfeld
AVer sich heute an den iiuchtbaien Losem von
Schiers und Grusch erlreut, che jaluaus, jahrein

reiche Einte bringen und den wirtschaftlichen

Ruckhalt der bauerlichen Dorfbevölkerung

zweiei gioßei Gemeinwesen darstellen,
der muß wissen, daß hier zueist Dekan Pol che

Hand anlegte, indem ei che Plane fur che Ver

bauungen entwarf, che Gelder sammelte, die

Mitaibeitei zusammentrommelte, heimliche
und kleinliche Widerstände durch Jahre hin
durch ubeiwand, empfindliche Ruckschlage
einsteckte, sein Weik abei nicht aufgab und

einigen Fi folg damit hatte
Von anderen Piomeien jenet Tage ware zu

sprechen. Denn che Mediationszeit strotzt vor
Untemehmerfreude, Wagemut und Weitsicht
Eine kantonale Ersparmskasse entstand Anno
1808 auf jinvat gemeinnutzigei Ebene, ein In
stitut, das dazu dienen sollte, den einfachen
Mann an den Fluchten seiner Albeit teilzu
haben. Die Basis des Institutleins war lieilich
schmal und verurteilte dieses mehi zum Vege-

tieien als zu einem ei folgreichen Wnken. Abei
immerhin, Jalnzehnte spater konnte sich dai

aus doch eine kantonale Ersjaainiskasse
entwickeln und hieraus wieder che heutige Kan
tonalbank.

Im Jahre 1812 sodann wuide in dei
Öffentlichkeit und nachfolgend im Großen Rat allen
Einstes che Emchtung einer Brandversicherungsanstalt

eioiteit und sogar eine
Begutachtung samt Entwuif fur ein Projekt
ausgearbeitet. So foi tschntthch dachte man damals,
wohl zu foitschntthch, gemessen an den
Möglichkeiten. Genau hundeit Jahre spater erst ist
es m Glaubunden zur obligatorischen
Gebäudes ersicherung gekommen

A usklang

Genug indessen des Aufzahlens Es soll ja
nicht ein Sachkatalog der Errungenschaften
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aulgcsLcllt weiden, sondern dem Geist und dem

l'ulsschlag dei damaligen Tage wollten wn
nachspülen und dem, was an Dauerndem aul

uns gekommen ist Das ist jedoch eiliculuh
\iel Tnd nicht \eilehlt, sondern /utieilend
ist, wie dei gioße ilistonkci W 11 he Im Oechsh

die Bedeutung dei bundnei isc heil Mediations
zeit eikannt und untersti u lien hat I i sc 111eihi

m seinem Wei k «(.eschuhte dei Schwei/ 1111

10 fahihundeit», Giaubimdcn habe im Jahi
/ehnt dei Mechations/eit gioBeie politische
koitscln itte ei zielt als voihei m dtei fahihun
denen Jet/t eist sei «aus dem Bündel selbst

henlichei Gemeindestaaten ein wiiklichei
Staat» gewoulen Besondeis müsse die Renn

gung der W'ahlsitten und die ernstlich betne-
bene \usiottnng des Sintei kaufes eiwahnt
weiden Und dann luhit Oechsh clei Reihe
nach die 111 der Mechations/eit ei/iclten son

stigen Fortschritte auf, deien Beti.ic litung wn
uns beieits schon gewidmet haben

Wir haben auch heute, sechzig fahre nach
dem I'ischeinen des Oechslischen Welkes, sei

nem Uiteil nichts bei/ulugen und an ihm
nichts zu koirigieien Die gicißei gewoidcne
/eithche Distanz und dei Umstand, daß wn
heute seihet wiedei in bewegten, gelalnvollen
/eiten leben, lassen uns 1111 Gegenteil noch

sc hat fei die gioße Bedeutung clei bundnei 1

sehen Mediation eikennen Sie hat den best

möglichen Biuc kenschlag ton der abgestoi be-

benen \ eigangenheit in die neue Zeit gebildet,
sie hat die aulbauenden Kiafte entfaltet, den

Weg /ur politischen Weiterentwicklung
freigelegt, zui wntschafthehen I ntfaltung Und

wenn wn geiecht sein wollen, dann bildet die
Medialions/eit den maßgebenden Ausgangs

punkt im politischen (.escliehen des 1(). fah 1 -

hundeits, dessen Abschluß che gtoße Galten
leiei des (allies 1 HDD claistellte.

Doch Ins es so weil wai, tauchten noch
manche Lihinisse aul, und che gemeinhin
geltende Regel, daß) kaum |c eine Umwicklung
geiadhnig zu veilaulen pllegt, bevvahiheitete
sich auch in Bunden Ls w,u undenkbai, daß
che (.esc lue ke ton 1803 Ins 1813 sie Ii m dei

gesclnldeiten Weise gestaltet hatten, wenn che

Ausgangslage eine andeie gewesen wate. Und
ebenso klai mußte sein, daß dei Abschluß dei

napoleonisc hen lspoche auch line Ruckwit-
kutigen aul Bunden zeitigen weide. Dieset z\b
Schluß) stand abei schon 18Iß bcvoi. Die schau
l ige Vernichtung dei gioßen Aimee m Ruß
land legte sich wie ein Schock aul das Land
Untei 1)000—7000 Schwei/ein hatte auch ein
ansehnlich großes Kontingent von Bundnein,
daiuntei hin! Ofh/ieic, in den eisigen Wüsten
Rußlands und namentlich an dei Beiesina den

Heldentod eihtten Bilteies Leid zog clinch che

Ialei. Da/u winden che tvirtsclialthc heil Vei
hallnisse imniei schlechter, der napoleon isc he

Gioßenwahn imniei verhaßter Dann besiegelte

che Volkerschlacht von Leipzig (II).—18.
Oktobei 1813) das Schicksal des großen Kot

seil, und Wateiloo v ei sc ha 11 te ihm den letzten,
den unheldischen \bgang Lutopa wat damit
Im einmal com Casaienwahn bei reit knie
neue Lpoche hob an. Wie diese aber aul Bun
den ruckwnkte, das soll spater geschildeit wei
den
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